
Das Bauderzernat hat im vergan-
genen Jahr gemeinsam mit dem Be-
hindertenbeirat und den Behinder-
tenverbänden das Stadtzentrum
von Chemnitz hinsichtlich der „Bar-
rierefreiheit“ kritisch unter die
Lupe genommen. Dabei wurde
schnell deutlich, dass es trotz vie-
ler bereits ergriffener Maßnahmen
wie Bordsteinabsenkungen, Ein-
bringen von Blindenleitplatten - so-
genannte Bodenindikatoren -, Licht-
signalanlagen mit akustischer Un-
terstützung und niveaugleiche 
Einstiege an den Haltestellen der
CVAG noch manche Schwachstelle
zu beseitigen gibt. Beim Festlegen
von Prioritäten wurde in den Ab-
sprachen  immer  an erster Stelle
der Bau eines durchgehenden glat-
ten „Bequemlichkeitsstreifens”
rund um die Marktplätze  sowie für
die Zufahrt von Rollstuhlfahrern
aus Richtung Gesundheitsamt zum
Rathaus genannt. Mit der Baumaß-

nahme an der Bretgasse begann
nun die Realisierung dieser Forde-
rung. Entstanden ist eine Querung
zum Markt mittels Granitgroßplat-
ten, damit wurde der „Bequemlich-
keitsstreifen” rund um den alten
Markt vervollständigt. Im Frühjahr
2007 soll die Umbaumaßnahme
zwischen Rathausstraße und Rat-
hauseingang stattfinden (siehe
Foto). Auch hier wird mit dem Ver-
legen von Großgranitplatten und
einer dauerhaften Verfugung des
Marktplatzpflasters in einem drei
Meter breiten Areal der Weg bes-
ser begeh- bzw. befahrbar ge-
macht. Zusätzlich helfen die unter-
schiedlichen Pflasterarten Sehbe-
hinderten und Blinden bei der Ori-
entierung in Richtung Rathaus.
Barrierefreiheit bedeutet nach dem
Behindertengleichstellungsgesetz:
Gebäude, öffentliche Räume und
Zugänge zu Informationen müssen
von behinderten Menschen in all-

gemein üblicher Weise ohne beson-
dere Erschwernis und grundsätzlich
ohne fremde Hilfe zugänglich und
nutzbar sein. Um diesem Ziel näher
zu kommen, bedarf es einer engen
Zusammenarbeit zwischen dem Be-
hindertenbeirat, den Behinderten-

verbänden und der Kommune. In-
nerhalb der Stadtverwaltung be-
steht daher  schon seit einigen Jah-
ren die Arbeitsgemeinschaft „Bar-
rierefreies Bauen“, die diese Koor-
dinationsaufgabe bei öffentlichen
Baumaßnahmen übernimmt. ●
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Zur guten Tradition gehört in jedem
Jahr die Würdigung Chemnitzer
Schülerinnen und Schüler mit be-
sonderen Leistungen in den Berei-
chen Sport, Wissenschaft, Spra-
che, Technik, Politik, Musik, Kunst
und Umwelt durch Bürgermeister
Berthold Brehm.  Die festliche Ver-
anstaltung findet am 12. Oktober
2006, 16 Uhr in der Aula des Beruf-
lichen Schulzentrums für Wirt-
schaft I, 09126 Chemnitz, Luther-
straße 2 statt.
Im Schuljahr 2005/2006 beteilig-
ten sich über 10.000 Chemnitzer
Schülerinnen und Schüler an den
verschiedenen Wettkämpfen und
Wettbewerben. Für die Auszeich-
nungsveranstaltung wurden 79
Einzelsieger und sieben Gruppen
bzw. Mannschaften aus fünf Grund-
schulen, einer Mittelschule, sieben
Gymnasien, drei Förderschulen
und einem Berufsschulzentrum
ausgewählt. Sie erhalten neben ei-
ner Urkunde eine kleine Aufmerk-
samkeit. Die kulturelle Umrah-
mung gestalten die Schüler des
Johannes-Kepler-Gymnasiums. 
Die Auszeichnungsveranstaltung
2006 wird mit Unterstützung der
Sparkasse Chemnitz durchgeführt.

Würdigung 
hervorragender 
Leistungen
Bürgermeister Berthold

Brehm ehrt Schülerin-

nen und Schüler

Umsetzung des Konzeptes
„Barrierefreiheit Stadtzentrum”

Die Glückwünsche der Stadt für die
Wiederwahl von Prof. Matthes als
Rektor der Technischen Universität
Chemnitz überbrachte am vergan-
genen Mittwoch Oberbürgermeis-
terin Barbara Ludwig (s. Foto l.).  Zu
den Gratulanten beim Festakt im
Zentralen Hörsaal- und Seminarge-
bäude der Chemnitzer Bildungsein-
richtung gehörte auch die neue
Sächsische Staatsministerin für
Wissenschaft und Kunst, Dr. Eva-
Maria Stange (s. Foto r.). 
Bereits im Juni hat das Konzil der TU
Prof. Matthes für dieses Amt be-
stätigt. Damit ist er der 28. Rektor
in der vor 170 Jahren gegründeten
Chemnitzer Bildungseinrichtung.

Foto: TU

Amtseinführung

Foto: INFRA, T.Salomon

...so der Titel eines Symposiums
am 18.10.2006, von 10  bis 14 Uhr
im Großen Saal des TIETZ. Unter
anderem sprechen Klaus Mö-
bius, Vorsitzender des Behinder-
tenbeirates zum barrierefreien
Bauen aus der Sicht der Betrof-
fenen und Michael Focken, Leiter
der Arbeitsgemeinschaft Barrie-
refreies Bauen im Baudezernat
der Stadt über „Die Zukunftsvi-
sion des barrierefreien Bauens
aus Sicht der Verwaltung“. 
Für das nicht öffentliche Sympo-
sium gibt es noch freie Plätze. In-
teressierte können über fol-
gende Adresse eine Einladung
erhalten:
Frau Franziska Mosig
Sozialverband VdK Sachsen e.V.
Elisenstraße 12, 09111 Chemnitz
Tel.: 0371/33 40 0
Fax. 0371/33 40 33

„Barrierefreiheit
- Chancen 
und Visionen”

Nach 2001 und 2004 schreiben der
Kunstverein Villa Arte und das Säch-
sische Industriemuseum für 2007
zum dritten Mal den nach der Bau-
häuslerin Marianne Brandt (1893-
1983) benannten Wettbewerb in ih-
rer Heimatstadt Chemnitz aus. Er
richtet sich an Künstler und Designer
bis 40 Jahre aus ganz Europa. Bei den
ersten beiden Wettbewerben wur-
den  jeweils weit über 400 Arbeiten
aus rund 20 europäischen Ländern
eingereicht ; erfreulicherweise mit ei-
nem starken Anteil aus Osteuropa.
Der Wettbewerb steht auch jetzt wie-
der unter dem bewährten Motto „Die
Poesie des Funktionalen“. Das
scheinbare Paradox umreißt tref-

fend, was für Marianne Brandt und
viele andere Bauhaus-Künstler die
Maxime des Schaffens war. Im Mit-
telpunkt steht die Funktionalität des
zu gestaltenden Objektes. Zugleich
soll es aber eine sinnliche Anmutung
haben, die fern eines kalten Zweckra-
tionalismus steht.
Arbeiten können in drei Kategorien
eingereicht werden: Produktgestal-
tung und Fotografie beziehen sich
auf die wichtigsten Schaffensfelder
Marianne Brandts. Die dritte Katego-
rie hingegen wechselt mit jeder Aus-
schreibung. Nach Collage und Klei-
dung werden diesmal Lösungen
gesucht, die für  Orte, Städte, Stadt-
teile, Gebiete und Regionen Gestal-

tung leisten. Das sind Corporate-De-
sign-Entwürfe und Leitsysteme, aber
auch Stadtmöblierungen und Mar-
ketingmittel. 
In den drei Klassen werden ein Preis
von 5000 Euro und drei Anerkennun-
gen vergeben, hinzu kommt ein För-
derpreis des Sächsischen Staatsmi-
nisteriums für Wissenschaft und
Kunst mit gleicher Dotierung. Meh-
rere Unternehmen und Instituionen
haben außerdem Sonderpreise ge-
stiftet. Die Jury, die Ende Juni 2007
über die Preisvergabe entscheidet,
ist auch beim dritten Marianne-
Brandt-Wettbewerb wieder hoch-
karätig besetzt. Renommierte Ge-
stalter, Künstler und Theoretiker aus

der Schweiz, Tschechien und
Deutschland konnten dafür gewon-
nen werden. Mit der ideellen, fachli-
chen und finanziellen Unterstützung
des Wettbewerbes bekennen sich
sowohl die Stadt Chemnitz als auch
der Freistaat Sachsen ausdrücklich
und dauerhaft für dessen Anliegen.
Dabei geht es nicht nur darum, eine
große Tochter von Chemnitz zu eh-
ren, sondern vor allem auch um die
Förderung des kreativen Nachwuch-
ses. Die Lage Sachsens an der Naht-
stelle von West- und Osteuropa ist
bestens geeignet, zu einem Knoten-
punkt des intensiven Austausches
zu werden.

Weiter auf Seite 3

Marianne-Brandt-Wettbewerb 2007 mit neuen Akzenten 
Start zur Dritten Auflage des europäischen Nachwuchswettbewerbes anlässlich des 113. Geburtstages der berühmten Bauhäuslerin 

FFeessttiivvaall eerrööffffnneett
Nachdem die Chemnitzer Oberbürgermei-
sterin Barbara Ludwig dem Jubiläums-
Kulturfestival gutes Gelingen gewünscht
hatte, gab es eine erste BEGEGNUNG im
voll besetzten Chemnitzer Opernhaus
zwischen der Berliner Kultband Apparat-
schik und der Robert-Schumann-Philhar-
moniemit russischer Volksmusik, Gers-
hwin- und Bernsteinmelodien. 
Und so geht es am 1122..1100.. weiter:  20 Uhr,
Autohaus W.-Seelenbinder-Str., ""DDiiee DDrreeii
GGlloorrrreeiicchheenn VViieerr"", Musik-Comedy-Show,
Eintritt: 5/erm. 4 € . 
AAmm 1133..1100.. kann man im Haus des Gastes,
Zwickauer Str., ab 20 Uhr mit der FFrreeddddyy
WWoonnddeerr CCoommbboo das Tanzbein schwingen;
Eintritt: 8/erm. 6 €. 
Eine heiße NNaacchhtt ddeess JJaazzzz ffoollggtt aamm 1144..1100..,
20 Uhr in der Markuskirche mit der Jeff
Berlin Grouß feat. Randy Brecker und
Othello Molineaux. Mehr unter www.
chemnitz.de./ Begegnungen.
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TTaaggeessoorrddnnuunngg
1. Eröffnung, Begrüßung sowie

Feststellung der ordnungs-
gemäßen Ladung und der Be-
schlussfähigkeit

2. Feststellung der Tagesordnung
3. Entscheidung über Einwendun-

gen gegen die Niederschrift der
Sitzung des Ortschaftsrates - öf-
fentlich- vom 27.09.06

4. Information des Ortsvorstehers
5. Ortsgestaltung Röhrsdorf zur

Vorbereitung der 800 Jahrfeier
2007

6. BBeesscchhlluussssvvoorrllaaggee NNrr.. BB--333377//22000066
EEiinnrreeiicchheerr:: OOrrttssvvoorrsstteehheerr RRööhhrrss--
ddoorrff
Terminplan für die Sitzungen des
Ortschaftsrates Röhrsdorf im Jahr
2007

7. BBeesscchhlluussssvvoorrllaaggee NNrr.. BB--333388//22000066
EEiinnrreeiicchheerr:: OOrrttssvvoorrsstteehheerr RRööhhrrss--
ddoorrff
Zuweisung  finanzieller  Mittel an
die Vereine der Ortschaft Röhrs-
dorf

8. Anfragen und Mitteilungen    
9. Benennung von zwei Ortschafts-

ratsmitgliedern zur Unterzeich-
nung der   Niederschrift  der Sit-
zung des Ortschaftsrates Röhrs-
dorf - öffentlich-

Konrad, Ortsvorsteher

Sitzung des 
Ortschaftsrates
Röhrsdorf 
- öffentlich- 
Mittwoch, 18. Oktober 2006, 19 Uhr,

Ratssaal, Rathaus Röhrsdorf

Sitzung des 

Ortschaftsrates

Grüna - öffentlich-
Montag, 16. Oktober 2006, 19  Uhr,
Ratszimmer, Rathaus, 09224 Chem-
nitz OT Grüna, Chemnitzer Str. 109

TTaaggeessoorrddnnuunngg
1. Eröffnung und Begrüßung sowie

Feststellung der ordnungs-
gemäßen Ladung und der Be-
schlussfähigkeit

2. Feststellung der Tagesordnung
3. Entscheidung über Einwendun-

gen gegen die Niederschrift der
Sitzung des Ortschaftsrates Grü-
na - öffentlich - vom 18.09. 2006

4. Beschlussvorlage an den Stadtrat
BBeesscchhlluussssvvoorrllaaggee NNrr.. BB--227733//22000066
((EEiinnrreeiicchheerr:: DD 11//AAmmtt 4400))
Aufhebung der Baumgarten-
schule Grüna – Mittelschule -

5. Beratung zur Baugestaltungssat-
zung Grüna mit Vertretern der
Verwaltung und Stadträten der
Stadt Chemnitz  

6. Informationen des Ortsvorste-
hers

7. Anfragen der Ortschaftsräte
8. Benennung von 2 Ortschaftsrats-

mitgliedern zur Unterzeichnung
der Niederschrift der öffentlichen
Sitzung des Ortschaftsrates Grüna

W. Bunzel, Ortsvorsteher

Der Stadtrat der Stadt Chemnitz hat
am 14.06.2006 den Bebauungsplan
Nr. 97/08 „An der Waldenburger
Straße“ als Satzung beschlossen.
Der Satzungsbeschluss wird hiermit
bekannt gemacht. Mit dieser Be-
kanntmachung tritt o.g. Bebauungs-
plan in Kraft. Jedermann kann den
Bebauungsplan mit der Begrün-
dung und der zusammenfassenden
Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB
im Stadtplanungsamt, Sachgebiet
Beratung, im Technischen Rathaus,
Annaberger Straße 89, während der
Sprechzeiten
Montag und Dienstag  von 
08.30 Uhr bis 12.00 Uhr
Donnerstag von 
08.30 Uhr bis 12.00 Uhr
14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
einsehen und über den Inhalt Aus-
kunft verlangen.

BBeekkaannnnttmmaacchhuunnggssaannoorrddnnuunngg::
Eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
bis 3 BauGB beachtliche Verletzung
der dort bezeichneten Verfahrens-
und Formvorschriften, eine unter
Berücksichtigung des § 214 Abs. 2
BauGB beachtliche Verletzung der
Vorschriften über das Verhältnis des
Bebauungsplans und des Flächen-

nutzungsplans und nach § 214 Abs.
3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel
des Abwägungsvorganges werden
unbeachtlich, wenn sie nicht inner-
halb von zwei Jahren seit dieser Be-
kanntmachung schriftlich gegenü-
ber der Gemeinde unter Darlegung
des die Verletzung begründenden
Sachverhalts geltend gemacht wor-
den sind (§ 215 Abs. 1 BauGB). Nach
§ 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten
Satzungen, die unter Verletzung von
Verfahrens- und Formvorschriften
der SächsGemO zu Stande gekom-
men sind, ein Jahr nach ihrer Be-
kanntmachung als von Anfang an
gültig zu Stande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung

nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlich-

keit der Sitzungen, die Genehmi-
gung oder die Bekanntmachung
der Satzung verletzt worden sind,

3. der Oberbürgermeister dem Be-
schluss nach § 52 Abs. 2 Sächs
GemO wegen Gesetzwidrigkeit
widersprochen hat, 

4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz
1 SächsGemO genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde
den Beschluss beanstandet hat 

oder
b)die Verletzung der Verfahrens-
oder Formvorschriften gegenüber
der Gemeinde 
unter Bezeichnung des Sachver-
haltes, der die Verletzung be-
gründen soll, schriftlich geltend
gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach den Ziffern
3 oder 4 geltend gemacht worden,
so kann auch nach Ablauf der im §
4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genann-
ten Frist jedermann diese Verlet-
zung geltend machen.
Ein Entschädigungsberechtigter
kann Entschädigung verlangen,
wenn durch diesen Bebauungsplan
einer der in den §§ 39 bis 42 BauGB
bezeichneten Vermögensnachteile
eingetreten ist. Es handelt sich da-
bei um Entschädigung für Aufwen-
dungen im berechtigten Vertrauen
auf den Bestand eines rechtsver-
bindlichen Bebauungsplans in Vor-
bereitung auf die Verwirklichung
von Nutzungsmöglichkeiten aus
diesem Plan gemäß § 39, um Ent-
schädigung in Geld oder durch
Übernahme für Vermögensnach-
teile durch bestimmte Festsetzun-
gen gemäß § 40, um Entschädigung
bei der Begründung von Geh-, Fahr-
und Leitungsrechten und bei der
Festsetzung von Pflanzbindungen
gemäß § 41 und Entschädigung bei
der Änderung oder Aufhebung einer
bisher zulässigen Nutzung gemäß
§ 42 BauGB. Die Fälligkeit eines sol-
chen Anspruchs kann durch schrift-
lichen Antrag bei der Gemeinde her-
beigeführt werden. 
Ein Entschädigungsanspruch er-
lischt, wenn nicht innerhalb von drei
Jahren nach Ablauf des Kalender-
jahrs, in dem die Vermögensnach-
teile eingetreten sind, die Fälligkeit
des Anspruchs herbeigeführt wird.

Chemnitz, den 04.10.2006
Barbara Ludwig
Oberbürgermeisterin

Öffentliche Bekanntmachung

Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 97/08
„An der Waldenburger Straße“

Am Sonntag, dem 15.10.2006, von 9 bis 16 Uhr, findet am Chemnitzer
Rathaus der letzte Trödelmarkt im Jahr statt. Im nächsten Jahr erwarten
die Trödelmarkthändler wieder ihre Besucher am 18.03.2007.
Die Zuweisung der Standplätze für Trödler, die Gebrauchtwaren anbie-
ten wollen, erfolgt ab 7 Uhr beim Marktmeister auf dem Chemnitzer Markt-
platz.
Ein ausreichendes Speise- und Getränkeangebot sorgt für das leibliche
Wohl der Besucher und Markthändler.
Telefonische Rückfragen sind im Bereich Marktwesen der Stadt Chem-
nitz unter der Rufnummer 0371 488-3130 möglich. ●

Trödelmarkt am Rathaus
Der Stausee Rabenstein lädt zum Abschluss der Saison alle Chemnitzer
und ihre Gäste zum 9. Drachenfest ein. Am Sonntag, dem 15. Oktober
von 10 bis 16 Uhr findet auf dem Parkplatz und im Stauseegelände das
große Fest für Jung und Alt statt. Wie in den Vorjahren ist genügend Platz
für jeden Drachen am Himmel reserviert. Außerdem werden auf dem See
Schiffs- und Flugmodelle präsentiert. Bei genügend Wind zeigen die Dra-
chenclubs ihre Künste. Ponykutschfahrten, eine Bastelstraße mit dem
"Drachendoktor", Modellverkaufsstände, eine Tombola und ausreichend
Gastronomie für Groß und Klein vervollständigen den interessanten und
bunten Tag am Stausee in Rabenstein.
Der Eintritt und auch das Parken sind frei. ●

Drachenfest am Stausee

Blutspenden
TTeerrmmiinnee OOkkttoobbeerr::
Mittwoch, 11.10., 8.00 bis 12.00 Uhr,
Knappschaft Bahn See,
Jagdschänkenstraße 50
Mittwoch, 11.10., 8.30 bis 11.00 Uhr,
Peretzhaus, Elsasser Str. 8
Donnerstag, 12.10., 8.00 bis 13.00 Uhr,
Oberfinanzdirektion, Brückenstr. 10 
Donnerstag, 19.10., 10.00 bis 17.00 Uhr,
Studentenwerk, Thüringer Weg 3
Donnerstag, 19.10., 14.00 bis 18.30 Uhr,
Adelsberg Freizeitzentrum,
Otto- Thörner-Straße 20
Montag, 23.10., 15.30 bis 18.30 Uhr,
A.- Schweitzer-Schule, 
Alfred-Neubert-Straße 21
Freitag, 27.10. 8.30 bis 11.30 Uhr,
Regierungspräsidium, 
Altchemnitzer Straße 41 / 1.OG
Mo. bis Do.  8  bis 12 und 14  - 19  Uhr
sowie Freitag  8  bis 12  Uhr, Bluts-
pendedienst ITM Chemnitz, Zeisig-
waldstr. 103
Terminänderungen sind möglich.

Am 18. Oktober laden das Gesundheitsamt und die  Selbsthilfegruppe Osteoporose aus Anlass des Weltosteo-
porosetages  zu einer  Veranstaltung zum Thema „Alternative Therapie bei chronischen Schmerzen“ ein. Refe-
rent ist  Dr. Vranic von der Universität  Zagreb. Er ist Facharzt für Anästhesiologie und spezielle Schmerztherapie.
Die Veranstaltung findet 15 Uhr, im Seminarraum der  Delphin- Apotheke, in der Bahnhofstraße 52, 5. Etage statt.
Osteoporose entsteht durch Störungen des Knochenstoffwechsels und führt zur Abnahme der Knochenmasse.
Infolge dieser Veränderungen besteht die Gefahr von Brüchen. Häufige Symptome sind Rückenschmerzen, ins-
besondere im Brust- und Lendenwirbelbereich, die oft durch Einbrüche an den Deckplatten der Wirbelkörper be-
dingt sind. Im fortgeschrittenen Stadium treten Deformierungen an den Wirbelkörpern auf, die wiederum zu er-
heblichen Schmerzen führen können. ●

Veranstaltung zum Weltosteoporosetag

„Alternative Therapie bei chronischen Schmerzen”
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Die Ausschreibung mit allen Kondi-
tionen ist seit  1. Oktober anlässlich
des Geburtstages von Marianne
Brandt veröffentlicht und  im Inter-
net unter www.marianne-brandt-
wettbewerb.de zu finden. Einzurei-
chen sind die Arbeiten zwischen dem
4. und 17. Juni 2007, anschließend
tagt die Jury. Die Preisverleihung fin-
det am 30. September 2007 im
Opernhaus Chemnitz statt. Zeit-
gleich eröffnet im Sächsischen Indu-
striemuseum Chemnitz die Ausstel-
lung der Preisträgerarbeiten und
weiterer ausgewählter Exponate.
Wie bei den beiden vorherigen Wett-
bewerben erscheint ein repräsenta-
tiver Katalog dazu. Zum Start der
Ausschreibung wurden Leben und

Werk der Metallgestalterin mit der
Enthüllung einer Plastik von Mich-
ael Morgner (siehe Foto) durch Mit-
glieder der Marianne-Brandt-Gesell-
schaft geehrt. Zu sehen ist das
Kunstwerk vor dem ehemaligen
Wohnhaus der Künstlerin in der
Heinrich-Beck-Straße 22 auf dem
Kaßberg; im Haus befinden sich
heute auch Studienräume. 
Bereits im September 2003 hatte der
Stadtrat Chemnitz der Umbenen-
nung der „Platanenstraße“ im Stadt-
teil Kaßberg in „Marianne-Brandt-
Straße“ zugestimmt; damit erhielt
die bedeutendste Formgestalterin
des Bauhauses eine gebührende Eh-
rung und Anerkennung in ihrer Hei-
matstadt. ● Foto: Sax

Marianne-Brandt-Wettbewerb 2007
Fortsetzung von Seite 1

Um die Projektergebnisse des Netz-
werkes "Partners for Action" zu prä-
sentieren fand Ende September in Riga
(Lettland) eine Abschlusskonferenz
statt. Im Rahmen des URBACT Pro-
gramms der  Europäischen Kommis-
sion wurde vor drei Jahren das Städte-
netzwerk gegründet. Untersucht wur-
den Projekte von Public Private Part-
nerships (PPPs) zur Stadterneuerung.
Im Vergleich standen Erfahrungen von
den 13 teilnehmenden Kommunen aus
ganz Europa, darunter auch Chemnitz.
Ziel war es, praktische Merkmale und
Erfolgsfaktoren an Andere zu vermit-
teln. Bereits im April dieses Jahres wa-
ren Vertreter der teilnehmenden Städte

in Chemnitz zu Gast, um Projekte der
Innenstadtentwicklung und des Stadt-
umbaus  vor Ort kennen zu lernen.  Die
europäischen Experten waren von der
Attraktivität der Stadt, besonders aber
von der Gestaltung der neuen Chem-
nitzer City begeistert. Sie zeigten große
Hochachtung für die Entwicklung  und
gaben weitere Anregungen. In Riga ha-
ben die Städte nun gemeinsam ein
Handbuch und eine umfangreiche Da-
tensammlung vorgestellt. Darin zu-
sammengefasst sind die Hauptaktivitä-
ten des Netzwerkes und 25 praktische
Beispiele beschreiben, wie man öffent-
liche und private Partnerschaften für
die Stadterneuerung am besten ent-

wickelt. In der Dokumentation, die im
Internet unter www.urbact.eu/ part-
ners4action zu finden ist, sind auch
drei Studien aus Chemnitz enthalten.
Bürgermeisterin Petra Wesseler und
die verantwortliche Projektleiterin, Grit
Stillger vertraten die Stadt Chemnitz in
Riga. In einer Diskussionsrunde hat  Pe-
tra Wesseler nochmals die Chemnitzer
Erfahrungen und Zukunftsperspekti-
ven von PPP’s reflektiert. Die Stadt
Chemnitz erwartet im kommenden Jahr
die Ausschreibung neuer europäischer
Förderprogramme zur Stärkung der
Stadtentwicklung, in denen auch die
Erfahrungen aus dem Netzwerk vertieft
werden sollen. ●

„Partners for Action” präsentiert Ergebnisse

Gemäß dem Gesetz über die
Schiedsstellen in den Gemeinden
des Freistaates Sachsen vom 27.
Mai 1999 hat die Stadt Chemnitz
sechs Schiedsstellen eingerichtet. 
Die Schiedsstelle ist die Vergleichs-
behörde im Sinne des § 380 Abs. 1
Strafprozessordnung.
Wegen Hausfriedensbruch, Beleidi-
gung, Verletzung des Briefgeheim-
nisses, Körperverletzung (§§ 223
und 229 des Strafgesetzbuches),
Bedrohung und Sachbeschädigung
ist die Erhebung der Klage erst
zulässig, nachdem von einer durch
die Landesjustizverwaltung zu be-
zeichnenden Vergleichsbehörde die
Sühne erfolglos versucht worden
ist. Bei einem Vergehen, dessen Fol-
gen geringfügig sind, kann der
Staatsanwalt bei geringer Schuld
des Täters und mit dessen Zustim-
mung die Sache einer Schiedsstelle
übergeben, wenn dadurch eine
außergerichtliche Erledigung der
Sache, namentlich im Wege der
Wiedergutmachung oder des Täter-
Opfer-Ausgleichs, zu erwarten ist
und kein öffentliches Interesse an
der Erhebung der öffentlichen Klage
besteht. In bürgerlichen Rechts-
streitigkeiten findet das Schlich-
tungsverfahren über vermögens-
rechtliche Ansprüche statt. Ausge-
schlossen von der Zuständigkeit der
Schiedsstelle sind arbeitsrechtliche
Streitfälle. Die Einteilung der Stadt
Chemnitz erfolgte auf Stadtteile-
bene in 6 Bezirke.
SScchhiieeddsssstteellllee II
Friedensrichter: Joachim Röder
Telefon:  (03 72 00) 8 87 88
e-mail: joachim-roeder@web.de

Gebiete: Zentrum, Schloßchemnitz,
Furth, Glösa-Draisdorf, Borna-Hei-
nersdorf, Röhrsdorf, Wittgensdorf
SScchhiieeddsssstteellllee IIII
Friedensrichter: Eberhard Unger
Telefon: (03 71) 51 81 47 
e-mail: e-unger@web.de
Gebiete: Lutherviertel, Gablenz,
Adelsberg, Kleinolbersdorf-Altenhain,
Erfenschlag, Harthau, Einsiedel
SScchhiieeddsssstteellllee IIIIII
Friedensrichterin: Frau Forster
Telefon: (03 71) 51 42 64; e-mail:
schiedsstelle3.chemnitz@arcor.de
Gebiete: Klaffenbach, Helbersdorf,
Morgenleite, Hutholz, Kappel, Schö-
nau, Stelzendorf
SScchhiieeddsssstteellllee IIVV
Friedensrichterin: Ramona Bohn
Telefon: (03 71) 8 20 15 53
Gebiete: Siegmar, Reichenbrand,
Mittelbach, Kaßberg, Altendorf,
Rottluff, Rabenstein, Grüna
SScchhiieeddsssstteellllee VV
Friedensrichterin: Kerstin Kunze
Telefon: (0 37 26) 71 36 86
Gebiete: Ebersdorf, Hilbersdorf,
Euba, Sonnenberg, Yorckgebiet
SScchhiieeddsssstteellllee VVII
Friedensrichterin: Beate Bodnar
Telefon:  01 73 8 15 88 85
e-mail: beate.bodnar@web.de
Gebiete: Altchemnitz, Bernsdorf,
Reichenhain, Markersdorf

FFüürr aallllee SScchhiieeddsssstteelllleennbbeezziirrkkee ggeell--
tteenn ffoollggeennddee SSpprreecchhzzeeiitteenn::
jeden 1. Dienstag im Monat 
18.00 - 20.00 Uhr
Chemnitz, Markt 1, Rathaus
Tel.: (03 71) 4 88 30 08
Die Sprechzeiten gelten ab dem Tag
der Bekanntmachung.

Bekanntmachung über die
Sprechzeiten der Schieds-
stellen der Stadt Chemnitz

...in Höhe von 300 Euro hat Haupt-
brandmeister Jens Kreissig in Namen
der Kameraden an die Vertreter des El-
ternvereins sowie Oberärztin Dr. Ingrid
Krause von der Station F 230 der Frau-

enklinik an der Flemmingstraße über-
geben.  Die Berufsfeuerwehr Chemnitz
unterstützen damit die Arbeit des  El-
ternvereins krebskranker Kinder in
Chemnitz. 

Gesammelt wurde das Geld mit ei-
ner Tombola während der Fest-
veranstaltung zum 140-Jährigen Be-
stehen der Berufsfeuerwehr Chem-
nitz und zum 100-Jährigen Beste-
hen der Hauptfeuerwache Schade-
straße. ●

Eine Spende der Berufsfeuerwehr 
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Der Stadtrat der Stadt Chemnitz hat am
13.09.2006 die Satzung über die Ver-
änderungssperre zum Bebauungsplan
Nr. 98/07 „Limbacher Straße/Mat-
thesstraße“ beschlossen. Der Sat-
zungsbeschluss wird hiermit gemäß 
§ 16 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 10 Abs. 3 Satz
2 bis 5 des Baugesetzbuches in der
Fassung der Bekanntmachung vom 23.
September 2004 (BGBl. I  S. 2414), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 21.
Juni 2005 (BGBl. I S. 1818), öffentlich
bekannt gemacht. Mit dieser Bekannt-
machung tritt o.g. Veränderungssperre
in Kraft. Jedermann kann die Verände-
rungssperre einschließlich des Über-
sichtsplanes zum Geltungsbereich im
Stadtplanungsamt, Sachgebiet Bera-
tung, im Technischen Rathaus, Anna-
berger Straße 89, während der Sprech-
zeiten Montag und Dienstag von 
08.30 Uhr bis 12.00 Uhr
Donnerstag von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr
und  von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr

einsehen und über den Inhalt Auskunft
verlangen.
BBeekkaannnnttmmaacchhuunnggssaannoorrddnnuunngg::
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO
gelten Satzungen, die unter Verlet-
zung von Verfahrens- und Formvor-
schriften der SächsGemO zu Stande
gekommen sind, ein Jahr nach ihrer
Bekanntmachung als von Anfang an
gültig zu Stande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung

nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlich-

keit der Sitzungen, die Genehmi-
gung oder die Bekanntmachung
der Satzung verletzt worden sind,

3. der Oberbürgermeister dem Be-
schluss nach § 52 Abs. 2 Sächs-
GemO wegen Gesetzwidrigkeit
widersprochen hat, 

4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1
SächsGemO genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den

Beschluss beanstandet hat  oder
b) die Verletzung der Verfahrens-
oder Formvorschriften gegenüber
der Gemeinde unter Bezeichnung
des Sachverhaltes, der die Verlet-
zung begründen soll, schriftlich
geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach den Ziffern

3 oder 4 geltend gemacht worden,
so kann auch nach Ablauf der im 
§ 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO ge-
nannten Frist jedermann diese Ver-
letzung geltend machen.
Chemnitz, den 04.10.2006
Barbara Ludwig
Oberbürgermeisterin

Öffentliche Bekanntmachung

Satzungsbeschluss über die Veränderungssperre zum 
Bebauungsplan Nr. 98/07 „Limbacher Straße/Matthesstraße“

Im Sächsischen Amtsblatt Nr. 35
vom 31. August 2006 kam u. a. das
Programm Stadtumbau Ost Pro-
grammteil Rückbau zur Ausschrei-
bung. Danach kann der Rückbau
von Wohngebäuden, die dauerhaft
am Markt nicht mehr benötigt wer-
den, mit einer Festbetragsförderung
bezuschusst werden.
Voraussetzung dafür ist die Übe-
reinstimmung der jeweiligen Maß-
nahme mit den Stadtentwicklungs-
und Stadtteilkonzepten. Bei den Ge-
bäuden muss es sich um Wohnge-
bäude (d. h. Nutzung über 50% zum
Wohnen) handeln, die nach bauord-
nungsrechtlichen Maßstäben als
bewohnbar gelten (keine Ruinen).
Bei Denkmalen ist eine Genehmi-
gung der Unteren Denkmalbehörde
zum Rückbau erforderlich.  
Bei Gebäuden bis 6 Geschosse be-
trägt die Förderhöhe 50,00 EUR je
Quadratmeter rückgebauter Wohn-
fläche, bei Gebäuden ab 7 Geschos-
sen 60,00 EUR je Quadratmeter
rückgebauter Wohnfläche. Gewer-
beflächen sind nicht förderfähig.
Die Antragstellung ist an ein Formu-
lar gebunden. Sie hat für die Jahre
2007 ff. bis zum 30.10.2006 in der
Stadt Chemnitz im Amt  für Bauko-
ordination, Annaberger Straße 89-
93, 09120  Chemnitz zu erfolgen. Die
Formulare sind unter gleicher
Adresse erhältlich. 

> Beratung kann telefonisch un-
ter: 03 71 /4 88 -60 72, 60 75,
60 77 oder zu den Sprechzei-
ten montags, dienstags und
donnerstags von 8.30 bis
12.00 Uhr und donnerstags
von 14.00 bis 18.00 Uhr in An-
spruch genommen werden. 

Antragsfrist
für Rückbau-
fördermittel
beachten!

VVeerrgg.. NNrr.. 6666//0066//330066
a) Name der Vergabestelle (Auftraggeber):

Stadt Chemnitz, Tiefbauamt, Annaberger
Straße 89, 09120 Chemnitz,Tel.-Nr.: (0371)
4886629, Fax: 4886699

b) Vergabeverfahren: Bauauftrag - Öffentliche
Ausschreibung

c) Art des Auftrages, der Gegenstand der Aus-
schreibung ist: Deckenerneuerung Schloß-
teichstraße

d) Ort der Ausführung: Schloßteichstraße
Chemnitz, 09113 C hemnitz

e) Art und Umfang der Leistungen:
- 130 m Natursteinborde regulieren
- 380 m2 Kleinpflaster aufnehmen
- 980 m2 Apshaltdecke fräsen
- 1.380 m2 Asphaltbeton herstellen
- 1.380 m2 Asphalttragschicht herstellen
- 1.380 m2 Asphaltbinder herstellen
Zuschlagskriterien: Sollten sich die ange-
botenen Leistungen nach Art und Umfang
nicht unterscheiden, wird das einzige Zu-
schlagskriterium der Preis sein.

f) Aufteilung in mehrere Lose: nein, Einrei-

chung der Angebote möglich für: ein Los-
Vergabe der Lose an verschiedene Bieter: nein

g) Entscheidung über Planungsleistungen: nein

h) Ausführungsfrist für den Gesamtauftrag:
/66/06/306: Beginn: 04.12.2006, Ende:
15.03.2007;

i) Rechtsform von Bietergemeinschaften:
Vergabeunterlagen sind bei folgender An-
schrift erhältlich: Stadt Chemnitz, Amt für
Baukoordination, Submissionsstelle, Ann-
aberger Straße 89-93, 09120 Chemnitz Tel.-
Nr.: (0371) 488 6069, Fax: 488 6096, Email:
Submissionsstelle@stadt-chemnitz.de, An-
forderung der Verdingungsunterlagen:Bis:
19.10.2006, Digital einsehbar: nein

j) Einsendung der Teilnahmeanträge bis: Ver-
vielfältigungskosten Gesamtmaßnahme:
/66/06/306: 20,00 EUR; Zahlungsweise:
Einzahlungsbeleg Zahlungseinzelheiten:
Zahlungseinzelheiten: Bargeldzahlung bei
Abholung möglich. Der Versand erfolgt nach
Vorlage der Kopie des Einzahlungsbelges
(keine Schecks). Verspätet eingehende An-
forderungen werden nicht berücksichtigt.

Anforderungen bis: 19.10.2006, Abho-
lung/Versand ab: 26.10.2006, Anschrift:
Stadt Chemnitz, Amt für Baukoordination,
Submissionsstelle, Annaberger Straße 89-
93, 09120 Chemnitz, Öffnungszeiten: Mo-
Mi  08.30 - 12.00 Uhr, Do 08.30 - 12.00 und
14.00 - 18.00 Uhr, Anforderung der Aus-
schreibung auf Diskette, Datenart 83 nach
GAEB ist möglich, Verwendungszweck: Zah-
lungsempfänger: Stadt Chemnitz, Stadt-
kasse, Kreditinstitut: Sparkasse Chemnitz
Kontonummer: 3501007506, Bankleitzahl:
87050000,Verwendungszweck: 21.50130.1,
66/06/306

k) Einsendung der Teilnahmeanträge an:
Einreichungsfrist: 06.11.2006, 11.00 Uhr

l) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein
müssen: Deutsch, Anschrift, an die die An-
gebote schriftlich zu richten sind: Stadt
Chemnitz, Amt für Baukoordination. Sub-
missionsstelle, Annaberger Straße 89-93,
09120 Chemnitz Tel.-Nr.: (0371) 488-6069,
Fax: 488 6096

m) Absendung der Aufforderung zur Angebots-
abgabe bis:

n) Sicherheitsleistung: Bieter und ihre Bevoll-

mächtigten

o) Zahlungsbedingungen: Datum und Uhrzeit

der Eröffnung der Angebote: Bei Gesamt-

vergabe Los /66/06/306: 06.11.2006 11.00;

p) Geforderte Eignungsnachweise: keine

q) gemäß Verdingungsunterlagen

r) Sonstige Angaben: gesamtschuldnerisch

haftend mit bevollmächtigtem Vertreter

s)  Zum Nachweis seiner Fachkunde, Lei-

stungsfähigkeit und Zuverlässigkeit hat der

Bieter Angaben zu machen gemäß § 8 Num-

mer 3 Abs. 1 Buchstabe a-f VOB/A, Nach-

weis über die Zugehörigkeit zur Berufsge-

nossenschaft und Eintragung bei der HWK

bzw. IHK.

t)  24.11.2006

u)  Änderungsvorschläge oder Nebenange-

bote: zulässig

v)  Allgemeine Fach-/Rechtsaufsicht, Regie-

rungspräsidium Chemnitz, Altchemnitzer

Straße 41, 09120 Chemnitz Tel.-Nr.: (0371) 

5320, Fax: 5321303, Auskunft erteilt: Frau

Zimmer, Stadt Chemnitz, Tiefbauamt, Anna-

berger Straße 89, 09120 Chemnitz, 

Telefon 0371 488-6629, Fax 0371 488 6694

Öffentliche Ausschreibung

Chemnitzer Existenzgründer
Inh. Frank Blumstein

ANTEA Bestattungen
Chemnitz GmbH
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VVeerrgg.. NNrr.. 6655//0066//116622
a) Name der Vergabestelle (Auftraggeber):

Stadt Chemnitz, Hochbauamt, Annaberger
Str. 89, 09120 Chemnitz,Tel.: (0371) 488
6501, Fax: 488 6591, Email: hochbauamt@
stadt-chemnitz.de

b) Vergabeverfahren: Bauauftrag - Öffentliche
Ausschreibung

c) Art des Auftrages, der Gegenstand der Aus-
schreibung ist: Wohnhaus Carl-Hertel-Str.

d) Ort der Ausführung: Chemnitz, Carl-Hertel-Str.
13, 09116 Chemnitz, Sonstige Angaben zum Ort
der Ausführung: Vergabe-Nr.: 65/06/162

e) Art und Umfang der Leistungen: Abbruch
und Entsorgung
- 1.122 m3 Mehrfamilienwohnhaus aus Zie-
gelmauerwerk abbrechen und entsorgen
- 430 m3 Anbau aus Ziegelmauerwerk ein-
geschossig abbrechen und entsorgen Zu-
schlagskriterien: Sollten sich die angebote-
nen Leistungen nach Art und Umfang nicht
unterscheiden, wird das einzige Zuschlags-
kriterium der Preis sein.

f) Aufteilung in mehrere Lose: nein, Einrei-
chung der Angebote möglich für: ein Los
Vergabe der Lose an verschiedene Bieter: nein

g) Entscheidung über Planungsleistungen:
nein

h) Ausführungsfrist: Ausführungsfrist für den
Gesamtauftrag:/65/06/162: Beginn: 2.KW
2007, Ende: 7.KW 2007;

i) Verdingungsunterlagen: Vergabeunterla-
gen sind bei folgender Anschrift erhältlich:
Stadt Chemnitz, Amt für Baukoordination,
Submissionsstelle, Annaberger Str. 89,
09120 Chemnitz Tel.-Nr.: (0371) 488 6067,
Fax: 488 6096, Email: submissionsstelle
@stadt-chemnitz.de, Anforderung der Ver-
dingungsunterlagen: Bis: 19.10.2006, Digi-
tal einsehbar: nein

j) Entgelt für Verdingungsunterlagen: Verviel-
fältigungskosten Gesamtmaßnahme:
/65/06/162: 8,00 EUR, Zahlungsweise: Ein-
zahlungsbeleg, Zahlungseinzelheiten: Bar-
geldzahlung bei Abholung möglich. Der Ver-
sand erfolgt nach Vorlage der Kopie des
Zahlungsbeleges (keine Schecks). Verspä-
tet eingehende Anforderungen werden
nicht berücksichtigt. Abholung/Versand ab:
26.10.2006, Der Versand erfolgt nach Zah-
lungseingang. Anschrift: Stadt Chemnitz,
Amt für Baukoordination, Submissions-
stelle, Annaberger Str. 89, 09120 Chemnitz
Öffnungszeiten: Mo-Mi 8.30-12.00 Uhr, Do
8.30-12.00 Uhr und 14.00-18.00 Uhr, Die An-
forderung der Ausschreibung auf Diskette,
Datenart 83 nach GAEB ist möglich. Das ein-
gezahlte Entgelt wird nicht erstattet. Zah-
lungsempfänger: Stadt Chemnitz, Stadt-
kasse, Kreditinstitut: Sparkasse Chemnitz
Kontonummer: 3501007506, Bankleitzahl:
87050000, Verwendungszweck: 21.50130.1
Verg.-Nr. 65/06/162

k) Einreichungsfrist: 14.11.2006, 13.30 Uhr
l) Anschrift, an die die Angebote schriftlich zu

richten sind: Stadt Chemnitz, Amt für Bau-
koordination, Submissionsstelle, Zi. 018,
Annaberger Str. 89, 09120 Chemnitz Tel.-
Nr.: (0371) 488 6067, Fax: 488 6096, Email:
submissionsstelle@stadt-chemnitz.de

m) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein
müssen: Deutsch

n) Zur Angebotseröffnung zugelassene Perso-
nen: Bieter und ihre Bevollmächtigten

o) Angebotseröffnung: Ort der Eröffnung der
Angebote: Stadt Chemnitz, Amt für Bauko-
ordination, Submissionsstelle, Zi. 016, Da-
tum und Uhrzeit der Eröffnung der Ange-
bote: Bei Gesamtvergabe Los /65/06/162:
14.11.2006 13.30;

p) Sicherheitsleistung: keine
q) Zahlungsbedingungen: gemäß Verdin-

gungsunterlagen
r) Rechtsform von Bietergemeinschaften: Ge-

samtschuldnerisch haftend mit bevollmäch-
tigtem Vertreter

s) Geforderte Eignungsnachweise: Zum Nach-
weis seiner Fachkunde, Leistungsfähigkeit
und Zuverlässigkeit hat der Bieter Angaben
zu machen gemäß VOB/A § 8 Nr.3 Abs. 1
Buchstaben a-f, Nachweis der Mitgliedschaft,
Berufsgenossenschaft und Eintragung HWK
oder IHK, Auszug aus dem Gewerbezentral-
register (nicht älter als 3 Monate).

t) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist:
18.12.2006

u) Änderungsvorschläge oder Nebenange-
bote: zulässig

v) Sonstige Angaben: Allg. Fach-/ Rechtsauf-
sicht: Regierungspräsidium Chemnitz, Alt-
chemnitzer Str. 41, 09120 Chemnitz Tel.-Nr.:
(0371) 5320, Fax: 5321 303, Auskünfte er-
teilt: Frau Bauer , Stadt Chemnitz, Hochbau-
amt, Annaberger Str. 89, 09120 Chemnitz
(Techn. Rathaus), Telefon: 0371/488 65 49,
Fax: 0371/488 6591

VVeerrgg.. NNrr.. 6655//0066//116633
a) Name der Vergabestelle (Auftraggeber):

Stadt Chemnitz, Hochbauamt, Annaberger
Str. 89, 09120 Chemnitz, Tel.-Nr.: (0371) 488
6501, Fax: 488 6591, Email: hochbauamt@
stadt-chemnitz.de

b) Vergabeverfahren: Bauauftrag - Öffentliche
Ausschreibung

c) Art des Auftrages, der Gegenstand der Aus-
schreibung ist: Wohnhaus Leipziger Str.

d) Ort der Ausführung: Chemnitz, Leipziger Str.
32, 09113 Chemnitz, Sonstige Angaben zum
Ort der Ausführung: Vergabe-Nr.: 65/06/163

e) Art und Umfang der Leistungen: Abbruch
und Entsorgung:
- 1.360 m3 Abbruch und Entsorgung Wohn-
haus, Ziegelbauweise, einschl. Fundamente
564 m3 Abbruch und Entsorgung Anbau ein-
geschossig, Ziegelbauweise, einschl. Fun-
damente, Zuschlagskriterien: Sollten sich
die angebotenen Leistungen nach Art und
Umfang nicht unterscheiden, wird das ein-
zige Zuschlagskriterium der Preis sein.

f) Aufteilung in mehrere Lose: nein, Einrei-
chung der Angebote möglich für: ein Los
Vergabe der Lose an verschiedene Bieter:
nein

g) Entscheidung über Planungsleistungen:
nein

h) Ausführungsfrist: Ausführungsfrist für den
Gesamtauftrag: /65/06/163: Beginn: 51.
KW 2006, Ende: 5. KW 2007;

i) Verdingungsunterlagen: Vergabeunterla-
gen sind bei folgender Anschrift erhältlich:
Stadt Chemnitz, Amt für Baukoordination,
Submissionsstelle, Annaberger Str. 89,
09120 Chemnitz Tel.-Nr.: (0371) 488 6069,
Fax: 488 6096, Email:submissionsstelle
@stadt-chemnitz.de, Anforderung der Ver-
dingungsunterlagen: Bis: 19.10.2006, 
Digital einsehbar: nein

j) Entgelt für Verdingungsunterlagen:
Vervielfältigungskosten Gesamtmaßnah-
me: /65/06/163: 9,00 EUR; Zahlungsweise:
Einzahlungsbeleg, Zahlungseinzelheiten:
Bargeldzahlung bei Abholung möglich.Der
Versand erfolgt nach Vorlage der Kopie des
Zahlungsbeleges (keine Schecks). Verspä-
tet eingehende Anforderungen werden
nicht berücksichtigt. Abholung/Versand ab:
26.10.2006, Der Versand erfolgt nach Zah-
lungseingang. Anschrift: Stadt Chemnitz,
Amt für Baukoordination, Submissions-
stelle, Annaberger Str. 89, 09120 Chemnitz,
Öffnungszeiten: Mo-Mi 8.30-12.00 Uhr, Do
8.30-12.00 Uhr und 14.00-18.00 Uhr, Die An-
forderung der Ausschreibung auf Diskette,
Datenart 83 nach GAEB ist möglich. Das ein-
gezahlte Entgelt wird nicht erstattet. Zah-
lungsempfänger: Stadt Chemnitz, Stadt-
kasse, Kreditinstitut: Sparkasse Chemnitz,
Kontonummer: 3501007506, Bankleitzahl:
87050000, Verwendungszweck: 21.50130.1
Verg.-Nr. 65/06/163

k) Einreichungsfrist: 14.11.2006, 14.00 Uhr
l) Anschrift, an die die Angebote schriftlich zu

richten sind: Stadt Chemnitz, Amt für Bau-
koordination, Submissionsstelle, Zi. 018,
Annaberger Str. 89, 09120 Chemnitz Tel.-
Nr.: (0371) 488 6069, Fax: 488 6096, Email:
submissionsstelle@stadt-chemnitz.de

m) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein
müssen: Deutsch

n) Zur Angebotseröffnung zugelassene Perso-
nen: Bieter und ihre Bevollmächtigten

o) Angebotseröffnung: Ort der Eröffnung der
Angebote: Stadt Chemnitz, Amt für Bauko-
ordination, Submissionsstelle,Zi. 016, Da-
tum und Uhrzeit der Eröffnung der Ange-
bote: Bei Gesamtvergabe Los /65/06/163:
14.11.2006 14.00 Uhr;

p) Sicherheitsleistung: keine
q) Zahlungsbedingungen: gemäß Verdin-

gungsunterlagen
r) Rechtsform von Bietergemeinschaften:

Gesamtschuldnerisch haftend mit bevoll-
mächtigtem Vertreter

s) Geforderte Eignungsnachweise: Zum Nach-
weis seiner Fachkunde, Leistungsfähigkeit
und Zuverlässigkeit hat der Bieter Angaben
zu machen gemäß VOB/A § 8 Nr.3 Abs. 1
Buchstaben a-f, Nachweis der Mitglied-
schaft Berufsgenossenschaft und Eintra-
gung HWK oder IHK, Auszug aus dem Ge-
werbezentralregister (nicht älter als 3
Monate).

t) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist:
18.12.2006

u) Änderungsvorschläge oder Nebenange-
bote: zulässig

v) Sonstige Angaben: Allg. Fach-/ Rechtsauf-
sicht: Regierungspräsidium Chemnitz, Alt-
chemnitzer Str. 41, 09120 Chemnitz Tel.-Nr.:
(0371) 5320, Fax: 5321 303, Auskünfte er-
teilt: Frau Bauer , Stadt Chemnitz, Hochbau-
amt, Annaberger Str. 89, 09120 Chemnitz

(Technisches Rathaus), Telefon: 0371/488
65 49, Fax: 0371/488 6591

VVeerrgg.. NNrr.. 6655//0066//116644
a) Name der Vergabestelle (Auftraggeber):

Stadt Chemnitz, Hochbauamt, Annaberger
Str. 89, 09120 Chemnitz, Tel.-Nr.: (0371) 488
6501, Fax: 488 6591, Email: hochbau-
amt@stadt-chemnitz.de

b) Vergabeverfahren: Bauauftrag - Öffentliche
Ausschreibung

c) Art des Auftrages, der Gegenstand der Aus-
schreibung ist: Kindertagesstätte

d) Ort der Ausführung: Chemnitz, Paul-Arnold-
Str. 1, 09130 Chemnitz, Sonstige Angaben
zum Ort der Ausführung: Vergabe-Nr.:
65/06/164

e) Art und Umfang der Leistungen:
Los 1 - Baumeisterarbeiten:
- 1,00 psch Einrichten und Vorhalten der
Baustelle
-  45,00 m versetzbare Bauzäune einrichten
- 175,00 m2 Baustraße
-  50,00 m2 Behelfsfläche
- 100,00 m2 Standgerüst als Fassaden-
gerüst
-  50,00 m2 Plattenbelag aus Betonwerk-
steinplatten
-  22,00 lfd.m Dränagekanal - Abbruch
- 128,20 m3 Bodenaushub
-  37,00 m3 Bodeneinbau
-  60,00 m2 Verbau für Baugruben
- 100,00 m3 Untergrundverbesserung
-  65,00 m2 Geotextil
-  10,00 m3 Oberboden DIN 18300 abtragen
-  35,00 m2 Oberboden andecken
- 50,00 m2 Rasenansaat

- - 5,00 m Kanäle aus Steinzeugrohren, ge-
locht
- 9,50 m3 Boden der Gräben für Entwässe-
rungskanäle, Schächte und Bauwerke
- 1,00 St.Boden-Rückstau-Ablauf, DN 100
-  38,00 m Dränleitung
- 8,00 mGrundleitung aus PVC, DN 100-DN 150
-7,00 St.Spül- und Kontrollschacht, DN 315
-  22,50 lfd.m Dränrinne, Breite 50 cm
-  15,00 m2 Verlegen von Draindämmplatten
- 7,00 mDränabschlussprofil - Grundmauer-
schutzbahn
-  22,00 m3 Ortbeton der Sauberkeitsschicht
-  11,20 m2 Ortbeton der Bodenplatte
-  25,00 m Fundamenterder
-  24,20 m3 Ortbeton der Streifenfunda-
mente, umlaufende Frostschürze
-  80,00 m2 Schalung der Bodenplatte/Strei-
fenfundamente
- 1,50 to Liefern und Einbauen von Stahl
-  36,00 m2 Stahlbetonwand, Sichtbeton, 
d = 30 cm;Form Seitenansicht Elefant
- 6,00 St.Stahlbeton Stützwände
-  10,50 lfd.m Blockstufen
- 1,00 St.Brüstungsfertigteil Teilabbruch/
schneiden/ausbauen
-2,00 St.Türdurchbruch Giebel - schneiden,
ausbauen
-  26,00 m2 Wandfläche alte Abdichtung
entfernen
-  26,00 m2 Druckstrahlen des Untergrundes
-  16,50 m3 Boden aus Abtragsbereichen
profilgerecht lösen
- 120,00 m2 Sohle verdichten, Bodenklasse
3 bis 5
-  30,00 m3 Frostschutzschicht Gehwege
-  55,00 m Rasenkantstein
-  80,00 m2 Gehwegplatten
Los 2 - Stahlbauarbeiten:
- 1,00 psch Baustelle einrichten und vorhalten
- 1,00 psch Vermessungsarbeiten
-  50,00 m2 Standgerüst als Fassadengerüst

- - 7,00 m Konsolgerüst DIN 4420 T 1
-  13,50 lfd.m Stütze der Treppenanlage
-  24,00 lfd.m Riegel der Treppenanlage
-  30,00 m Einfeldträger
- 6,00 lfd.m Kragträger
- 4,00 St.Treppenpodeste
- 4,00 St.Treppenlauf, komplett
- 48,00 lfd.m Treppengeländer
- 79,00 lfd.m Handlauf
-1,00 St.ortsfeste Leiter, Stahl verzinkt, ohne
Rückenschutz
- 1,00 St.Umwehrung Treppenniedergang,
Länge ca. 5,50 m
-  12,40 lfd.m Handlauf Treppenniedergang,
als Doppelhandlauf
- 1,00 St.Flucht-/Röhrenrutsche, VZA Edel-
stahl, Durchmesser 0,80 m mit 90 Grad-
Kurve, Podesthöhe 3,50 m
- 2,00 St.Nachbildung von Elefanten-
stoßzähnen aus VZA, Edelstahl, Länge
2,80 m
Los 3 - Tischlerarbeiten:
-1,00 St.  Demontage von Innentüren aus Holz
- 70,00 m2   Staubschutzwand in Gebäuden
-5,00 m2   Putz abschlagen, KZM
-  10,00 m2   Kalk-Zement-Putz, filzen
-  11,50 m Putz-Leibung
-  33,50 lfd.m Eckwinkel für Türen und Fen-
ster/Wandecken

- 2,00 St.  Demontage von Fenster, mehrteilig
- 11,60 lfd.m Demontage von Heizkörperver-
kleidungen
-1,00 St.  T-30 Stahl-Feuerschutztür, einflü-
gelig
- 1,00 St.  Rauchschutztür, einflügelig
- 2,00 St.  Außentür aus Aluminium, einflü-
gelig
-  22,50 lfd.m Leibungsverkleidung
-1,00 St.  Kunststofffenster, mehrteilig (5,60
m x 0,96 m)
- 1,00 St.  Kombination Außentür - Fenster-
band (5,60 m x 0,96 m/2,30 m)
-  10,50 lfd.m Fensterbänke aus Aluminium
- 2,00 St. Fensterbank, betretbar, Länge 1,20 m
-3,00 St.  Profilzylinder liefern und einbauen
-3,00 St.  Panikschloss liefern und einbauen
- 1,00 St.  Heizkörperverkleidung, einkürzen
und aufarbeiten
- 1,00 St.  Fensterbank, innen, 4,50 m
- 1,00 St.  Heizkörperverkleidung, 4,50 m
Zuschlagskriterien: Sollten sich die ange-
botenen Leistungen nach Art und Umfang
nicht unterscheiden, wird das einzige Zu-
schlagskriterium der Preis sein.

f) Aufteilung in mehrere Lose: ja, Einreichung
der Angebote möglich für: mehrere Lose
Vergabe der Lose an verschiedene Bieter: ja

g) Entscheidung über Planungsleistungen:
nein

h) Ausführungsfrist: Ausführungsfristen bei
losweise Vergabe:
1/65/06/164: Beginn: 27. KW 2007, Ende:
41. KW 2007; 2/65/06/164: Beginn: 35. KW
2007, Ende: 38. KW 2007; 3/65/06/164: Be-
ginn: 33. KW 2007, Ende: 36. KW 2007;

i) Verdingungsunterlagen: Vergabeunterla-
gen sind bei folgender Anschrift erhältlich:
Stadt Chemnitz, Amt für Baukoordination,
Submissionsstelle, Annaberger Str. 89,
09120 Chemnitz Tel.-Nr.: (0371) 488 6068,
Fax:488 6096, Email: submissionsstelle@
stadt-chemnitz.de, Anforderung der Verdin-
gungsunterlagen: Bis: 19.10.2006, Digital
einsehbar: nein

j) Entgelt für Verdingungsunterlagen:
Vervielfältigungskosten je Los:
1/65/06/164: 12 EUR; 2/65/06/164:  8 EUR;
3/65/06/164:  9 EUR;
Zahlungsweise: Einzahlungsbeleg, Zah-
lungseinzelheiten: Bargeldzahlung bei Ab-
holung möglich. Der Versand erfolgt nach
Vorlage der Kopie des Zahlungsbeleges
(keine Schecks). Verspätet eingehende An-
forderungen werden nicht berücksichtigt.
Abholung/Versand ab: 26.10.2006, An-
schrift: Stadt Chemnitz, Amt für Baukoordi-
nation, Submissionsstelle, Annaberger Str.
89, 09120 Chemnitz, Öffnungszeiten: Mo-
Mi 8.30-12.00 Uhr, Do 8.30-12.00 Uhr und
14.00-18.00 Uhr, Die Anforderung der Aus-
schreibung auf Diskette, Datenart 83 nach
GAEB ist möglich. Das eingezahlte Entgelt
wird nicht erstattet. Zahlungsempfänger:
Stadt Chemnitz, Stadtkasse, Kreditinstitut:
Sparkasse Chemnitz, Kontonummer:
3501007506, Bankleitzahl: 87050000, Ver-
wendungszweck: 21.50130.1 Verg.-Nr.
65/06/164  und Los Nr.

k) Einreichungsfrist: 16.11.2006, Uhr
l) Anschrift, an die die Angebote schriftlich zu

richten sind: Stadt Chemnitz, Amt für Bau-
koordination, Submissionsstelle,Zimmer
018, Annaberger Str. 89, 09120 Chemnitz
Tel.-Nr.: (0371)488 6068, Fax: 488 6096,
Email: submissionsstelle@stadt-chemnitz.de

m) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein
müssen: Deutsch

n) Zur Angebotseröffnung zugelassene Perso-
nen: Bieter und ihre Bevollmächtigten

o) Angebotseröffnung: Ort der Eröffnung der
Angebote: Stadt Chemnitz, Amt für Bauko-
ordination, Submissionsstelle,Zi. 016,Da-
tum und Uhrzeit der Eröffnung der Ange-
bote: Los 1/65/06/164: 16.11.2006 13.30
Uhr;Los 2/65/06/164: 16.11.2006 14.00 Uhr;
Los 3/65/06/164: 16.11.2006 14.30 Uhr;

p) Sicherheitsleistung: 3 % Mängelansprüche-
bürgschaft

q) Zahlungsbedingungen: gemäß Verdin-
gungsunterlagen

r) Rechtsform von Bietergemeinschaften: Ge-
samtschuldnerisch haftend mit bevollmäch-
tigtem Vertreter

s) Geforderte Eignungsnachweise: Zum Nach-
weis seiner Fachkunde, Leistungsfähigkeit
und Zuverlässigkeit hat der Bieter Angaben
zu machen gemäß VOB/A § 8 Nr.3 Abs. 1
Buchstaben a-f, Nachweis der Mitglied-
schaft, Berufsgenossenschaft und Eintra-
gung HWK oder IHK, Auszug aus dem Ge-
werbezentralregister (nicht älter als 3
Monate).

t) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist:
19.12.2006

u) Änderungsvorschläge oder Nebenange-
bote: zulässig

v) Sonstige Angaben: Allg. Fach-/ Rechtsauf-

sicht: Regierungspräsidium Chemnitz, Alt-
chemnitzer Str. 41, 09120 Chemnitz Tel.-Nr.:
(0371) 5320, Fax: 5321 303, Auskünfte er-
teilt: Frau Böhnke , Stadt Chemnitz, Hoch-
bauamt, Annaberger Str. 89, 09120 Chem-
nitz (Technisches Rathaus), Telefon:
0371/488 65 47, Fax: 0371/488 6591

VVeerrgg.. NNrr.. 6666//0066//330077
a) Name der Vergabestelle (Auftraggeber):

Stadt Chemnitz, Tiefbauamt, Annaberger
Straße 89, 09120 Chemnitz, Tel.-Nr.: (0371)
488-6659, Fax: 488-6699, Email: tiefbau-
amt@stadt-chemnitz.de ; Zusätzliche Anga-
ben: 66/06/307

b) Vergabeverfahren: Bauauftrag - Öffentliche
Ausschreibung

c) Art des Auftrages, der Gegenstand der Aus-
schreibung ist: Änderung vorhandener
Wegweiser-Ergänzung VW Werk

d) Ort der Ausführung: Chemnitz, Zschopauer
Straße und Südring, 09120 Chemnitz

e) Art und Umfang der Leistungen: Änderung
vorhandener Wegweiser, Demontage von
Wegweisern und Lieferung von Vorwegwei-
sungen (5 Stück) Zuschlagskriterien: Soll-
ten sich die angebotenen Leistungen nachArt
und Umfang nicht unterscheiden, wird das ein-
zige Zuschlagskriterium der Preis sein.

f) Aufteilung in mehrere Lose: nein,Einrei-
chung der Angebote möglich für: ein Los-
Vergabe der Lose an verschiedene Bieter:
nein

g) Entscheidung über Planungsleistungen:
nein

h) Ausführungsfrist für den Gesamtauftrag:
/66/06/307: Beginn: 27.11.2006, Ende:
01.03.2007;

i) Rechtsform von Bietergemeinschaften: Ver-
gabeunterlagen sind bei folgender Anschrift
erhältlich: Stadt Chemnitz, Amt für Bauko-
ordination, Submissionsstelle, Annaberger
Straße 89-93, 09120 Chemnitz,Tel.-Nr.:
(0371) 488-6069, Fax: 488-6096, Anforde-
rung der Verdingungsunterlagen: Bis:
19.10.2006, Digital einsehbar: nein

j) Einsendung der Teilnahmeanträge bis: Ver-
vielfältigungskosten Gesamtmaßnahme:
/66/06/307: 15,00 EUR; Zahlungsweise:
Einzahlungsbeleg, Zahlungseinzelheiten:
Bargeldzahlung bei Abholung möglich.Der
Versand erfolgt nach Vorlage der Kopie des
Einzahlungsbeleges (keine Schecks). Ver-
spätet eingehende Anforderungen werden
nicht berücksichtigt. Anforderung bis
19.10.2006, Abholung/Versand: ab
26.10.2006, Anschrift: Stadt Chemnitz, Amt
für Baukoordination, Submissionsstelle,
Annaberger Straße 89-93, 09120 Chemnitz
Öffnungszeiten: Mo-Mi   8.30 - 12.00 Uhr,
Do 8.30 - 12.00 und 14.00 - 18.00 Uhr. An-
forderung der Ausschreibung auf Diskette,
Datenart 83 nach GAEB ist möglich. Zah-
lungsempfänger: Stadt Chemnitz, Stadt-
kasse, Kreditinstitut: Sparkasse Chemnitz
Kontonummer: 3501007506, 
Bankleitzahl: 87050000,Verwendungs-
zweck: 21.50130.1,66/06/307

k) Einsendung der Teilnahmeanträge an: Ein-
reichungsfrist: 06.11.2006, 11.30 Uhr

l) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein
müssen: Deutsch, Anschrift, an die die An-
gebote schriftlich zu richten sind: Stadt
Chemnitz, Amt für Baukoordination, Sub-
missionsstelle, Annaberger Straße 89-93,
09120 Chemnitz Tel.-Nr.: (0371)488-6069,
Fax: 488-6096

m) Absendung der Aufforderung zur Angebots
abgabe bis:

n) Sicherheitsleistung: Bieter und ihre Bevoll-
mächtigten

o) Zahlungsbedingungen: Datum und Uhrzeit
der Eröffnung der Angebote: Bei Gesamt-
vergabe Los /66/06/307: 06.11.2006 11.30;

p) Geforderte Eignungsnachweise: keine
q) gem. Verdingungsunterlagen
r) Sonstige Angaben: Gesamtschuldnerisch

haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
s)  Zum Nachweis seiner Fachkunde, Leistungs-

fähigkeit und Zuverlässigkeit hat der Bieter
Angaben zu machen gemäß § 8 Nr. 3 Abs. 1
Buchstabe a, b, d und f VOB/A, und Baustoff-
verzeichnis sowie die Nachweise Auszug aus
dem Gewerbezentralregister nicht älter als 3
Monate, Eintragung HWK/IHK und Berufsge-
nossenschaft.

t) 24.11.2006
u) Änderungsvorschläge oder Nebenange-

bote: nicht zulässig
v)  Allg. Fach-/Rechtsaufsicht, Regierungsprä-

sidium Chemnitz, Altchemnitzer Straße 41,
09120 Chemnitz Tel.: (0371) 5320, Fax: 532-
1303, Frau Hähnel, Stadt Chemnitz, Tiefbau-
amt, Annaberger Str. 89, 09120 Chemnitz,
Tel.0371/488-6659, Fax 488-6699;

Öffentliche Ausschreibungen
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Anlage 1: Entschädigungsrichtlinie
Satzung der Städtischen Feuerwehr
Chemnitz

Der Stadtrat Chemnitz hat am 13.09.2006
auf Grund von 1. § 4 der Gemeindeord-
nung für den Freistaat Sachsen (Sächs-
GemO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 18. März 2003 (SächsGVBl. 
S. 55, 159) zuletzt geändert durch Artikel
1 des Gesetzes vom 11.05.2005 (GVBl. 
S. 155) und 2. § 15 Abs. 4 des Sächsischen
Gesetzes über den Brandschutz, Ret-
tungsdienst und Katastrophenschutz
(SächsBRKG) vom 24. Juni 2004
(SächsGVBl. S. 245, 647) die nachfol-
gende Satzung beschlossen.

TTeeiill AA:: AAllllggeemmeeiinnee BBeessttiimmmmuunnggeenn
§§ 11 GGlliieeddeerruunngg ddeerr SSttääddttiisscchheenn FFeeuueerr--
wweehhrr CChheemmnniittzz
(1) Die Städtische Feuerwehr Chemnitz
als Gemeindefeuerwehr im Sinne des
SächsBRKG besteht aus der "Berufsfeu-
erwehr Chemnitz" und der „Freiwilligen
Feuerwehr“ mit den Ortsfeuerwehren 
Adelsberg 
Kleinolbersdorf-Altenhain
Altchemnitz 
Mittelbach
Einsiedel 

Rabenstein
Erfenschlag 
Röhrsdorf
Euba 
Siegmar
Glösa
Stelzendorf
Grüna
Wittgensdorf
Klaffenbach
Die Ortsfeuerwehren können Jugend-
gruppen und Alters- und Ehrenabteilun-
gen bilden.
Die Jugendgruppen bilden die "Jugend-
feuerwehr Chemnitz". 
Die Städtische Feuerwehr Chemnitz ist
eine Einrichtung der Stadt ohne eigene
Rechtspersönlichkeit. 

§§ 22 PPfflliicchhtteenn ddeerr SSttääddttiisscchheenn FFeeuueerrwweehhrr
CChheemmnniittzz
(1) Die städtische Feuerwehr Chemnitz
hat die Pflichten:
- Menschen, Tiere und Sachwerte vor

Bränden zu schützen,
- technische Hilfe bei der Bekämpfung

von Katastrophen, im Rahmen des Ret-
tungsdienstes und der Beseitigung von
Umweltgefahren zu leisten und

- nach Maßgabe der §§ 22 und 23 Sächs-
BRKG Brandverhütungsschauen und
Brandsicherheitswachen durchzufüh-
ren.

(2) Der/Die Oberbürgermeister/in oder
ihr/sein Beauftragte/r kann die Gemein-
defeuerwehr zu Hilfeleistungen bei der
Bewältigung besonderer Notlagen her-
anziehen.

§§ 33 LLeeiittuunngg ddeerr SSttääddttiisscchheenn FFeeuueerrwweehhrr
CChheemmnniittzz
Die Leitung der Städtischen Feuerwehr
Chemnitz obliegt dem Leiter der Berufs-
feuerwehr als Gemeindewehrleiter ge-
mäß § 17 SächsBRKG. Er nimmt die Funk-
tion des Leiters der Städtischen Feuer-
wehr Chemnitz wahr. Der Stellvertreter
des Leiters der Berufsfeuerwehr ist der
stellvertretende Leiter der Städtischen
Feuerwehr Chemnitz.

TTeeiill BB:: BBeerruuffssffeeuueerrwweehhrr
§§ 44 RReecchhttssvveerrhhäällttnniissssee uunndd PPeerrssoonneenn--
ssttäärrkkee
Für die Angehörigen der Berufsfeuerwehr
gelten die laufbahnrechtlichen und tarif-
rechtlichen Bestimmungen sowie inner-
dienstliche Weisungen. Die personelle
Stärke der Feuerwehr Chemnitz setzt der
Stadtrat unter Berücksichtigung der im §
2 dieser Satzung genannten Pflichten im
Brandschutzbedarfsplan gemäß § 6 Abs.
1 Ziff. 1 SächsBRKG  fest.

TTeeiill CC:: FFrreeiiwwiilllliiggee FFeeuueerrwweehhrr
11.. AAbbsscchhnniitttt:: GGeemmeeiinnssaammee VVoorrsscchhrriifftteenn
ffüürr ddiiee ffrreeiiwwiilllliiggee FFeeuueerrwweehhrr
§§ 55 FFeeuueerrwweehhrraauusssscchhuussss
(1) Der Feuerwehrausschuss ist beraten-
des Organ der Leitung der Feuerwehr
Chemnitz. Er behandelt Planungsfragen
der Gemeinde für die Feuerwehr. Er berät
den Leiter der Feuerwehr Chemnitz über
die Aufnahme von Einwohnern in die Feu-
erwehr. 
(2) Der Feuerwehrausschuss besteht aus
dem Leiter der Feuerwehr Chemnitz als
Vorsitzenden sowie den Ortswehrleitern
und dem Stadtjugendfeuerwehrwart.

§§ 66 GGeesscchhääffttssoorrddnnuunngg ddeess FFeeuueerrwweehhrr--
aauusssscchhuusssseess

(1) Der Feuerwehrausschuss soll viermal
im Jahr tagen. Er kann zeitlich und örtlich
mit den Tagungen des Arbeitskreises der
Wehrleiter zusammengefasst werden.
Die Beratungen sind nicht öffentlich und
vom Vorsitzenden mit Bekanntgabe der
vorgesehenen Tagesordnung einzuberu-
fen.
(2) Der Feuerwehrausschuss muss ein-
berufen werden, wenn dies mindestens
ein Drittel seiner Mitglieder bei Angabe
der von ihnen geforderten Tagesordnung
verlangt.
(3) Der/Die Oberbürgermeister/in ist zu
den Beratungen des Feuerwehrausschus-
ses einzuladen.
(4) Über die Beratungen ist eine Nieder-
schrift anzufertigen.
(5) In jeder Ortsfeuerwehr kann ein Orts-
feuerwehrausschuss gebildet werden.
Für ihn gelten die Absätze 1, 2 und 4 ent-
sprechend. Er besteht aus dem Ortswehr-
leiter als Vorsitzenden, dem Jugendfeu-
erwehrwart, dem Vertreter der Alters-
und Ehrenabteilung, dem Vertreter des
Musik treibenden Zuges und bis zu sechs
weiteren von der Ortsfeuerwehrver-
sammlung für die Dauer von fünf Jahren
gewählten Mitgliedern. Der Gemeinde-
wehrleiter ist zu den Sitzungen einzula-
den; er besitzt kein Stimmrecht.

§§ 77 AAuuffggaabbeenn ddeess FFeeuueerrwweehhrraauusssscchhuuss--
sseess
(1)Der Feuerwehrausschuss berät, unter-
stützt und koordiniert grundsätzliche An-
gelegenheiten der Freiwilligen Feuerwehr
Chemnitz. 
(2) Der Feuerwehrausschuss erteilt Zu-
stimmung zum Einsatz des Stadtjugend-
feuerwehrwartes und dessen Stellvertre-
ters.
(3) Der Feuerwehrausschuss entscheidet
über die Aufnahme von Ehrenmitgliedern
in die Städtische Feuerwehr Chemnitz.

§§ 88 AArrbbeeiittsskkrreeiiss ddeerr WWeehhrrlleeiitteerr
Zum Informationsaustausch finden un-
ter dem Vorsitz des Leiters der Feuerwehr
Chemnitz oder eines von ihm Beauftrag-
ten regelmäßige Dienstberatungen der
Ortswehrleiter statt, an denen auch die
Vertreter der Abteilung Freiwillige Feuer-
wehr, Ausbildung, Zivil- und Katastro-
phenschutz (Abt. 37.5) und bei Bedarf
Vertreter der anderen Abteilungen der
Berufsfeuerwehr teilnehmen.
Bei Verhinderung des Ortswehrleiters
nimmt einer seiner Stellvertreter an der
Beratung teil.

§§ 99 EEhhrreennmmiittgglliieeddeerr
Der/Die Oberbürgermeister/in kann auf
Vorschlag des Feuerwehrausschusses
und der Ortsfeuerwehren Personen, die
sich um das Feuerwehrwesen der Stadt
Chemnitz oder bei der Förderung des
Brandschutzes besondere Verdienste er-
worben haben, zu Ehrenmitgliedern der
Städtischen Feuerwehr Chemnitz ernen-
nen. Diese Personen werden auf Wunsch
einer Abteilung der freiwilligen Feuer-
wehr zugeordnet.

§§ 1100 AAuuffnnaahhmmee
1) Voraussetzungen für die Aufnahme in
die Ortsfeuerwehren der Feuerwehr Chem-
nitz sind:
- die Vollendung des 16. Lebensjahres,
- die Erfüllung der gesundheitlichen An-

forderung an den Feuerwehrdienst,
- die charakterliche Eignung,

- die Bereitschaft zur Teilnahme an der
Ausbildung.

Die Bewerber dürfen nicht ungeeignet im
Sinne von § 18 Abs. 3 SächsBRKG sein.
Bei Minderjährigen muss die Zustim-
mung der Erziehungsberechtigten vorlie-
gen.
(2)Der Bewerber soll seinen Hauptwohn-
sitz innerhalb der Stadt Chemnitz haben.
Der Hauptwohnsitz im Ausrückenahbe-
reich der Ortsfeuerwehr, wo die Auf-
nahme beantragt wird, ist von Vorteil.
Er soll in keiner anderen Hilfsorganisa-
tion aktiv tätig sein. Der Feuerwehraus-
schuss kann Ausnahmen zulassen.
(3)Die Aufnahmeanträge sind schriftlich
an den Ortswehrleiter zu richten. Die
Wehrleitung befürwortet den Aufnahme-
antrag. Über die Aufnahme entscheidet
der Leiter der Feuerwehr Chemnitz.
(4) Ein Rechtsanspruch auf Aufnahme be-
steht nicht. Die Gründe für eine Ableh-
nung des Aufnahmegesuches sind dem
Bewerber schriftlich mitzuteilen.
(5) Die gesetzlich geforderten gesund-
heitlichen Anforderungen müssen durch
ein Zeugnis - eines durch die Stadt Chem-
nitz benannten Arbeitsmediziners - nach-
gewiesen werden. Die Kosten der Unter-
suchung trägt die Stadt Chemnitz.
(6) Feuerwehranwärter/innen, die in die
Ortsfeuerwehr aufgenommen wurden,
werden bis zum Abschluss ihrer Feuer-
wehrgrundausbildung als Auszubildende
geführt. Neben den im Brandschutzbe-
darfsplan festgelegten Einsatzdienststär-
ken kann jede Ortsfeuerwehr 2 Auszubil-
dende aufnehmen, um die Einsatzdienst-
stärke zu sichern.
(7) Der Einsatz des aktiven Feuerwehr-
mitgliedes erfolgt frühestens nach erfolg-
reicher Feuerwehrgrundausbildung Teil I
und Teil II gemäß Feuerwehrdienstvor-
schrift 2 und vollendetem 18. Lebensjahr.
(8) Strittige Fragen im Zusammenhang
mit dem Aufnahmeverfahren werden vom
Feuerwehrausschuss endgültig entschie-
den.

§§ 1111 BBeeeennddiigguunngg ddeess FFeeuueerrwweehhrrddiieennsstteess
(1) Der aktive Feuerwehrdienst endet,
wenn der Angehörige der Feuerwehr
1. das 65. Lebensjahr vollendet,
2. aus gesundheitlichen Gründen zur Er-

füllung seiner Dienstpflichten dauernd
unfähig ist,

3. auf eigenen Wunsch.
(2) Der Feuerwehrdienst endet, wenn der
Angehörige der Feuerwehr
1. nach § 18 (3) des SächsBRKG ungeeig-

net für den Dienst in der Ortsfeuerwehr
wird,

2. durch Wohnsitzwechsel bzw. durch
ständige berufliche Abwesenheit eine
Verfügbarkeit (des Angehörigen) nicht
mehr gewährleisten kann (bzw. gege-
ben ist) und der Übertritt in eine an-
dere Feuerwehr nicht möglich ist,

3. auf eigenen Wunsch austreten möchte,
4. durch Tod.
(3) Das Amt Feuerwehr stellt die Beendi-
gung des Feuerwehrdienstes (aus in Abs.
1 und 2 genannten Gründen) durch schrift-
lichen Bescheid fest.
(4) Bei fortgesetzten Nachlässigkeiten im
Dienst, bei schweren Verstößen gegen
die Dienstpflichten sowie grob unkame-
radschaftlichem Verhalten eines An-
gehörigen kann der Leiter der Feuerwehr
Chemnitz - wobei ein 2/3-Mehrheit ge-
fasster Beschluss der aktiven Angehöri-
gen der betreffenden Feuerwehr zu-
grunde liegen muss - diesen aus der Orts-
feuerwehr ausschließen.

§§ 1122 RReecchhttee uunndd PPfflliicchhtteenn ddeerr AAnnggeehhöörrii--
ggeenn ddeerr ffrreeiiwwiilllliiggeenn FFeeuueerrwweehhrreenn
(1) Die aktiven Angehörigen der Ortsfeu-
erwehr haben das Recht den Ortswehr-
leiter, den 1. und 2. Stellvertreter, den
Schriftführer, Kassenwart und die Kas-
senprüfer sowie die Mitglieder des Orts-
feuerwehrausschusses zu wählen.
(2)Die Stadt Chemnitz hat nach Maßgabe
des § 61 Abs. 1 SächsBRKG die Freistel-
lung der Angehörigen der Feuerwehr für
die Teilnahme an Einsätzen, Einsatzü-
bungen und für die Aus- und Fortbildung
zu erwirken.
(3) Ortswehrleiter und ihre Stellvertreter,
Gerätewarte, Jugendfeuerwehrwarte, Schrift-
führer, Kassenwart und Angehörige der Ge-
meindefeuerwehr, die regelmäßig über
das übliche Maß hinaus Feuerwehrdienst
leisten, erhalten eine Aufwandsentschä-
digung in Höhe der dafür in der Entschä-
digungsrichtlinie als Anlage 1 dieser Sat-
zung festgelegten Beträge. (Die Anlage 1
ist Bestandteil dieser Satzung.)
(4) Angehörige der Gemeindefeuerwehr
erhalten auf Antrag die Auslagen, die ih-
nen durch die Ausübung des Feuerwehr-
dienstes einschließlich der Teilnahme an
der Aus- und Fortbildung entstehen. Dar-
über hinaus erstattet die Gemeinde Sach-
schäden, die Angehörigen der Feuerwehr
in Ausübung ihres Dienstes entstehen,
sowie vermögenswerte Versicherungs-
nachteile nach Maßgabe des § 63 Abs. 2
SächsBRKG.
(5) Die aktiven Angehörigen der Feuer-
wehr Chemnitz haben die ihnen aus der
Mitgliedschaft in der Feuerwehr erwach-
senden Aufgaben gewissenhaft zu erfül-
len. Sie sind insbesondere verpflichtet:
- am Dienst und an Aus- und Fortbil-
dungsmaßnahmen im Rahmen der Feu-
erwehrdienstvorschriften regelmäßig
und pünktlich teilzunehmen,
- sich bei Alarm unverzüglich am Feuer-

wehrgerätehaus einzufinden,
- den dienstlichen Weisungen und Be-

fehlen der Vorgesetzten nachzukom-
men,

- im Dienst und außerhalb des Dienstes
ein vorbildliches Verhalten zu zeigen
und sich den anderen Angehörigen der
Feuerwehr gegenüber kameradschaft-
lich zu verhalten,

- die Feuerwehrdienstvorschriften und
Unfallverhütungsvorschriften für den
Feuerwehrdienst zu beachten und

- die ihnen anvertrauten Ausrüstungs-
gegenstände, Geräte und Einrichtun-
gen gewissenhaft zu pflegen und sie
nur zu dienstlichen Zwecken zu benut-
zen.

(6) Die aktiven Angehörigen der Gemein-
defeuerwehr haben eine Ortsabwesen-
heit von länger als zwei Wochen dem
Ortswehrleiter oder seinem Stellvertre-
ter rechtzeitig anzuzeigen und eine
Dienstverhinderung rechtzeitig zu mel-
den.
(7) Verletzt ein Angehöriger der Gemein-
defeuerwehr schuldhaft die ihm oblie-
genden Dienstpflichten, so kann der Orts-
wehrleiter
- einen mündlichen oder schriftlichen

Verweis erteilen,
- die Androhung des Ausschlusses aus-

sprechen oder
- den Ausschluss beim Leiter der Feuer-

wehr Chemnitz beantragen.
Dem Angehörigen der Feuerwehr ist Ge-
legenheit zu geben, sich zu den gegen
ihn vorgebrachten Vorwürfen zu äußern.

Fortsetzung auf Seite 10

Zur öffentlichen Bekanntmachung der
„Satzung der Städtischen Feuerwehr
Chemnitz“ wird folgender Hinweis gege-
ben: 
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gel-
ten Satzungen, die unter Verletzung von
Verfahrens- oder Formvorschriften zu-

stande gekommen sind, ein Jahr nach ih-
rer Bekanntmachung als von Anfang an
gültig zustande gekommen. Dies gilt
nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht

oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit

der Sitzungen, die Genehmigung oder
die Bekanntmachung der Satzung ver-
letzt worden sind,

3. der Bürgermeister dem Beschluss
nach § 52 Abs. 2 wegen Gesetzwidrig-
keit widersprochen hat,

4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1

SächsGemO genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den
Beschluss beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder
Formvorschrift gegenüber der Ge-
meinde unter Bezeichnung des Sach-
verhaltes, der die Verletzung begrün-

den soll, schriftlich geltend gemacht
worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder
4 geltend gemacht worden, so kann auch
nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 Sächs-
GemO genannten Frist jedermann diese
Verletzung geltend machen.

Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
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(8) Feuerwehrangehörige, die nicht vom
Wehrdienst freigestellt sind, oder freige-
stellte Angehörige nach sechsjähriger
Dienstzeit sollen jährlich mindestens 48
Dienst- und Ausbil-dungsstunden erbrin-
gen.

§§ 1133 AAuuss-- uunndd FFoorrttbbiilldduunngg ddeerr AAnnggeehhöörrii--
ggeenn ddeerr ffrreeiiwwiilllliiggeenn FFeeuueerrwweehhrr

(1) Die Angehörigen der freiwilligen Feu-
erwehr sind so aus- und fortzubilden,
dass sie die Aufgaben gemäß § 6 Sächs-
BRKG wirkungsvoll erfüllen können.
(2)Die für die jeweilige Funktion erforder-
liche Ausbildung richtet sich nach den
Feuerwehrdienstvorschriften.
(3) Für die Feuerwehr-Grundausbildung
sowie für die funktionsspezifische Aus-
bildung ist die Abteilung Zivil-, Katastro-
phenschutz, Ausbildung, Freiwillige Feu-
erwehr des Amtes Feuerwehr verant-
wortlich.
(4) Für die laufende Aus- und Fortbildung
der aktiven Angehörigen der freiwilligen
Feuerwehr ist der Ortswehrleiter verant-
wortlich. Er kann geeignete Angehörige
mit der Durchführung der Aus- und Fort-
bildung beauftragen. Jeweils bis zum 15.
Dezember des laufenden Jahres ist ein
Schulungsplan für das kommende Jahr
zu erarbeiten und dem Leiter der Feuer-
wehr Chemnitz zur Bestätigung vorzule-
gen. Dabei sollen 75 v. H. der jährlichen
Dienststunden für die Aus- und Fortbil-
dung geplant werden.

§§ 1144 EEnnttsscchhääddiigguunngg
(1)Angehörige der freiwilligen Feuerweh-
ren, die Funktionen bekleiden oder sich
im Einsatz befinden, erhalten nach der
Entschädigungsrichtlinie (Anlage 1) fest-
gelegte Entschädigungen für den erhöh-
ten Aufwand.
(2) Zur Abgeltung des allgemeinen Mehr-
aufwandes wird jedem aktiven Angehöri-
gen der freiwilligen Feuerwehr eine Jah-
reszuwendung gemäß der Anlage 1 Punkt
5 von der Stadt Chemnitz zur Verfügung
gestellt.
(3) Für genehmigte Dienst- und Fortbil-
dungsreisen wird den Angehörigen der
freiwilligen Feuerwehren eine Reiseko-
stenvergütung nach den für die Berufs-
feuerwehr geltenden Bestimmungen ge-
währt.
(4) Ausbilder für Truppmänner, Trupp-
führer, Maschinisten, Atemschutzgeräte-
träger, Sprechfunker, Kettensägenführer
und Gerätewarte erhalten je geleis- tete
Ausbildungsstunde den in Anlage 1 Punkt
3 genannten Entschädigungssatz. Helfer
der Ausbildung erhalten den halben Ent-
schädigungssatz der Ausbilder.

§§ 1155 ZZuussaattzzvveerrssiicchheerruunngg
Für die Angehörigen der freiwilligen Feu-
erwehren besteht neben der gesetzlichen
Unfallversicherung eine Zusatzversiche-
rung, die entsprechend den allgemeinen
Unfallversicherungsbedingungen (AUB
88) des KSA folgende Leistungen er-
bringt:
im Todesfall 10.225,84 Euro
bei Vollinvalidität 51.129,19 Euro

§§ 1166 WWaahhlleenn
(1) Die Wahlen in den Ortsfeuerwehren
der Gemeindefeuerwehr Chemnitz erfol-
gen durch die Hauptversammlung der je-
weiligen Ortsfeuerwehr. Wahlberechtigt
sind alle aktiven Angehörigen der Orts-
feuerwehr.Ein von der Hauptversamm-
lung bestimmter Wahlvorstand, beste-
hend aus einem Vorsitzenden und zwei
Beisitzern, die selbst nicht zur Wahl ste-
hen dürfen, führt die Wahlen durch.
(2) Wahlen des Ortswehrleiters und sei-
nes 1. und 2. Stellvertreters werden auf
die Dauer von fünf Jahren durchgeführt.

Es wird offen gewählt. Auf Antrag kann
geheim gewählt werden. Gewählt ist, wer
mehr als die Hälfte der abgegebenen gül-
tigen Stimmen erhält. Wird die absolute
Mehrheit von keinem der Kandidaten er-
reicht, so ist eine Stichwahl zwischen den
beiden Bewerbern mit den meisten Stim-
men durchzuführen, bei der die einfache
Mehrheit entscheidet. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet das Los. Eine Wie-
derwahl ist möglich.
(3) Die Aufstellung der zur Wahl stehen-
den Kandidaten erfolgt durch vorher
schriftlich eingereichte Vorschläge der
Wahlberechtigten oder durch mündliche
Vorschläge von auf der Versammlung an-
wesenden Wahlberechtigten, jeweils mit
Einverständnis des Vorgeschlagenen.
(4) Als Schriftführer, Kassenwart und als
Kassenprüfer sind diejenigen Kandida-
ten gewählt, die jeweils bei nur einem
Wahlgang die meisten Stimmen erhalten
haben. Bei Stimmengleichheit entschei-
det das Los.
(5) Über die Wahlen ist eine Niederschrift
anzufertigen, die binnen einer Woche
nach der Wahl dem Leiter der Feuerwehr
Chemnitz zuzuleiten ist. Danach erfolgt
die Bestätigung der gewählten Funkti-
onsträger durch den/die Oberbürger-
meister/in.
(6) Ist die vorbestimmte Amtsdauer ab-
gelaufen, führen die Amtsinhaber ihr Amt
bis zu einer Neuwahl kommissarisch wei-
ter.

22.. AAbbsscchhnniitttt:: AAuuffbbaauu ddeerr OOrrttssffeeuueerrwweehh--
rreenn
§§ 1177 GGrruunnddssaattzz
(1) Die freiwilligen Feuerwehren sind
gemäß § 15 SächsBRKG Ortsfeuerweh-
ren der Städtischen Feuerwehr Chemnitz.
(2) Die Ortsfeuerwehren werden durch
die Ortswehrleiter gemäß § 17 Sächs-
BRKG geleitet.
(3) Die Ortsfeuerwehren der freiwilligen
Feuerwehren können sich aus aktiven Ab-
teilungen, Jugendabteilungen, Alters-
und Ehrenabteilungen zusammensetzen.
(4) Aktive Angehörige, die vorüberge-
hend aus persönlichen, beruflichen und
oder ausbildungsbedingten Gründen
vorübergehend nicht für den aktiven Ein-
satzdienst zur Verfügung stehen, werden
in die Alters- und Ehrenabteilung dele-
giert. Das aktive Dienstverhältnis ruht.
Der Angehörige bleibt Mitglied der Feu-
erwehr Chemnitz, er behält Dienstgrad
und Dienstausweis. Die Dienst- und Ein-
satzbekleidung wird während dieser Zeit
abgegeben. 
Diese Mitglieder können auf Antrag der
Wehrleitung nach Wegfall der Abwesen-
heitsgründe durch den Leiter der Feuer-
wehr Chemnitz wieder aktiviert werden.
Diese Zeit wird auf maximal 5 Jahre be-
grenzt.
(5) Die freiwilligen Feuerwehren werden
auf der Grundlage der Ausrückeordnung
des Amtes Feuerwehr zu Brand- und Hil-
feleistungseinsätzen alarmiert, einge-
setzt und geführt.

§§ 1188 AAuussssttaattttuunngg uunndd PPeerrssoonnaallssttäärrkkee
(1) Der Leiter der Feuerwehr Chemnitz be-
urteilt das Gefahrenrisiko innerhalb der
Stadt Chemnitz mittels Brandschutzbe-
darfsplan und schlägt dem Stadtrat die
Ausstattung und die Personalstärke vor.
Nach Bestätigung des Brandschutzbe-
darfsplanes durch den Stadtrat ist dieser
als Grundsatz für Ausstattung und Per-
sonal umzusetzen.
(2) Die Beschaffung, Erneuerung und In-
standsetzung der Gerätehäuser, der Feu-
erwehrfahrzeuge, der Geräte und Aus-
rüstungen sowie der sonstigen Ausstat-
tungen einschließlich ihrer Verwaltung
obliegen den Fachabteilungen des Am-
tes Feuerwehr.

§§ 1199 OOrrggaannee ddeerr ffrreeiiwwiilllliiggeenn FFeeuueerrwweehhrr
Organe der freiwilligen Feuerwehr sind:
- die Wehrleitung und
- die Hauptversammlung.

§§ 2200 LLeeiittuunngg ddeerr OOrrttssffeeuueerrwweehhrreenn
(1) Der Leiter der Ortsfeuerwehren der
Gemeindefeuerwehr Chemnitz ist der
Ortswehrleiter, er wird durch zwei Stell-
vertreter in allen Aufgaben unterstützt
und erforderlichenfalls vertreten.
(2) Dieser o. g. Personenkreis sowie der
Schriftführer, der Kassenwart und ggf.
der Jugendfeuerwehrwart bilden die
Wehrleitung.
(3) Der Ortswehrleiter führt die ihm durch
das SächsBRKG und dieser Satzung über-
tragenen Aufgaben durch. Unbeschadet
dieser allgemeinen Aufgaben hat er fol-
gende Pflichten:
1. den dienstlichen Weisungen des Lei-
ters der Feuerwehr Chemnitz Folge zu lei-
sten;
2. die Einsatzbereitschaft seiner freiwilli-
gen Feuerwehr zu sichern und Außer-
dienstmeldungen mit Angabe von Grün-
den mindestens 1 Woche vorher bei der
Abt. 37.5 anzuzeigen;
3. für die personelle Besetzung und die
Leistungsfähigkeit gemäß der Grund-
sätze aus dem Brandschutzbedarfsplan
zu sorgen;
4. die Tätigkeiten der Angehörigen der
Ortsfeuerwehr in ihren Funktionen zu
überwachen;
5. für die ordnungsgemäße Aus- und Fort-
bildung zu sorgen und die Lehrgangsteil-
nehmer zu benennen;
6. die Vollzähligkeit und Pflege der Aus-
rüstungen, Geräte und Inventar sowie
des Gerätehauses zu überwachen;
7. Berichterstattung über die Tätigkeit
seiner Wehr und über besondere Vor-
kommnisse zu geben;
8. bei einer Ortsabwesenheit von mehr
als 2 Wochen ist die Abt. 37.5 in Kennt-
nis zu setzen;
9. die Unfallverhütungsvorschriften an-
zuwenden und deren Einhaltung zu über-
wachen;
10. die Sitzungen der Wehrleitung und
die Hauptversammlungen seiner Orts-
wehr einzuberufen, zu leiten und ihre Be-
schlüsse zu vollziehen;
11. einen Sicherheitsbeauftragten für die
Ortsfeuerwehr einzusetzen, der nicht der
Wehrleitung angehört oder Gerätewart
ist.

§§ 2211 HHaauuppttvveerrssaammmmlluunngg
(1) Unter Vorsitz des Ortswehrleiters fin-
det in jeder Ortsfeuerwehr jährlich eine
ordentliche Hauptversammlung statt, an
der alle Angehörigen der freiwilligen Feu-
erwehr teilnehmen sollen.
(2) In den Hauptversammlungen sind alle
wichtigen Angelegenheiten der Ortsfeu-
erwehr, soweit nicht andere Stellen zu-
ständig sind, zu beraten und zu beschlie-
ßen.
(3) Die Hauptversammlung wird vom
Ortswehrleiter schriftlich und mit ange-
messener Frist sowie unter gleichzeitiger
Mitteilung der Tagesordnung einberufen.
Eine Hauptversammlung ist auch einzu-
berufen, wenn mindestens ein Drittel der
aktiven Angehörigen das schriftlich, un-
ter Angabe der Gründe, verlangt. In die-
sem Fall ist die Versammlung innerhalb
von vier Wochen durchzuführen.
(4) Zur Hauptversammlung und bei der
Durchführung von Wahlen hat der Leiter
der Feuerwehr Chemnitz oder sein Beauf-
tragter ein Recht auf Anwesenheit und ist
hierzu einzuladen.
(5) Die Hauptversammlung ist beschluss-
fähig, wenn mindestens die Hälfte der ak-
tiven Angehörigen der Ortsfeuerwehr an-
wesend sind. Bei Beschlussunfähigkeit
ist nach Ablauf einer Woche eine zweite

Versammlung einzuberufen, die in jedem
Fall beschlussfähig ist.
Beschlüsse der Hauptversammlung wer-
den mit einfacher Mehrheit gefasst. Stim-
mengleichheit bedeutet Ablehnung des
Antrages. Auf Antrag auch nur eines
Stimmberechtigten ist geheim abzustim-
men.
(6) Hauptversammlungen sollten in der
Regel kurz vor bzw. nach Ablauf eines Ka-
lenderjahres stattfinden und bis späte-
stens 28.02. des Folgejahres abgehalten
sein. Dazu haben der Ortswehrleiter und
der Jugendgruppenleiter einen Bericht
über das abgelaufene Jahr, der Kassen-
wart einen Kassenbericht und die Kas-
senprüfer einen Prüfbericht zu erstatten.
Die Versammlung beschließt danach den
Rechnungsabschluss der Gemeinschafts-
kasse der Feuerwehrmitglieder.

§§ 2222 GGrruuppppeennffüühhrreerr
(1) Die Gruppenführer werden vom Orts-
wehrleiter und seinen Stellvertretern be-
nannt. Sie haben die nach den Feuer-
wehrdienstvorschriften erforderlichen
Qualifikationen zu erbringen.
(2) Die Gruppenführer nehmen ihre Auf-
gaben nach den Weisungen ihrer Vorge-
setzten wahr. Sie haben bei Einsätzen,
Übungen und im Dienstbetrieb ihre
Gruppe zu leiten und für Ordnung zu sor-
gen.

§§ 2233 GGeerräätteewwaarrtt
(1) Der Gerätewart einer Ortsfeuerwehr
wird auf Vorschlag des Ortswehrleiters
nach Anhörung der Wehrleitung benannt.
(2) Der Gerätewart muss für diese Auf-
gabe geeignet sein und die erforderliche
Qualifikation besitzen.

§§ 2244 SScchhrriiffttffüühhrreerr
Der Schriftführer wird von der Hauptver-
sammlung auf die Dauer von fünf Jahren
gewählt. Er hat über die Sitzungen der
Wehrleitung und der Hauptversammlun-
gen Niederschriften zu fertigen und in der
Regel die schriftlichen Arbeiten der frei-
willigen Feuerwehr zu erledigen.

§§ 2255 KKaasssseennwwaarrtt
Der Kassenwart wird von der Hauptver-
sammlung auf die Dauer von fünf Jahren
gewählt. Er verwaltet die Gemeinschafts-
kasse der Feuerwehrmitglieder. Auf Ver-
langen hat er alle für eine Kassenprüfung
notwendigen Unterlagen den Kassen-
prüfern und dem Wehrleiter vorzulegen
und zu erläutern.

§§ 2266 KKaasssseennpprrüüffeerr
(1) Die Hauptversammlung wählt auf die
Dauer von fünf Jahren zur Revision der
Gemeinschaftskasse der Feuerwehrmit-
glieder zwei Kassenprüfer. Diese dürfen
nicht der Wehrleitung gem. § 20 Abs. 2
dieser Satzung angehören.
(2) Die Kassenprüfer haben die Gemein-
schaftskasse der Feuerwehrmitglieder
auf die Richtigkeit der Buchungen und
Belege zu prüfen. Es muss mindestens
innerhalb eines Haushaltsjahres und zur
Vorbereitung der Hauptversammlung
eine Revision erfolgen. Darüber ist der
Hauptversammlung ein schriftlicher Be-
richt vorzulegen und zu erläutern.

§§ 2277 GGeemmeeiinnsscchhaaffttsskkaassssee ddeerr FFeeuueerrwweehhrr--
mmiittgglliieeddeerr
(1) Eine Gemeinschaftskasse der Feuer-
wehrmitglieder kann gebildet werden,
wenn die entschädigungsberechtigten
Mitglieder einer Feuerwehr freiwillig be-
reit sind, ihre zustehende Entschädigung
gemäß Anlage 1 Punkt 2 a bis c und 5 in
eine gemeinsame Kasse vereinnahmen
lassen. In diese Gemeinschaftskasse kön-
nen weitere Gelder aus
- freiwillig erhobenen Mitgliedsbeiträgen

- freiwillig erhobenen Anlass-Zahlungen
- Schenkungen durch Dritte oder
- sonstige Einnahmen aus der Öffentlich-
keitsarbeit vereinnahmt werden.
(2) Wird von Absatz 1 Satz 1 durch die je-
weilige freiwillige Feuerwehr kein Ge-
brauch gemacht, so entfallen für diese
die §§ 25 und 26 sowie der Punkt 1 f der
Anlage 1 dieser Satzung.

§§ 2288 JJuuggeennddggrruuppppeenn ddeerr OOrrttssffeeuueerrwweehh--
rreenn
(1) In den Ortsfeuerwehren können Jugend-
gruppen gebildet werden. Sie führen die
Bezeichnung "Jugendfeuerwehr" und
"Ortsname" der jeweiligen Feuerwehr.
Die Gesamtheit aller Jugendfeuerwehren
bildet die Stadtjugendfeuerwehr Chem-
nitz. 
(2) In der Stadtjugendfeuerwehr Chem-
nitz können Personen zwischen dem voll-
endeten 10. Lebensjahr und dem vollen-
deten 16. Lebensjahr aufgenommen wer-
den, wenn sie dafür geeignet sind. Die
Aufnahme wird gemäß § 10 Abs. 3 dieser
Satzung durchgeführt. Die Mitgliedschaft
in der Stadtjugendfeuerwehr endet spä-
testens mit dem vollendeten 26. Le-bens-
jahr. Das Einverständnis eines Erzie-
hungsberechtigten des Bewerbers ist
nachzuweisen.
(3) Die Jugendfeuerwehren werden von
einem Jugendfeuerwehrwart, der aus der
jeweiligen Ortsfeuerwehr stammt, gelei-
tet und ausgebildet. Er sollte einen Grup-
penführerlehrgang abgelegt sowie einen
Jugendfeuerwehrwartlehrgang besucht
haben. Er wird vom Ortswehrleiter mit Zu-
stimmung der Wehrleitung auf die Dauer
von fünf Jahren berufen.
(4) Die Jugendfeuerwehrwarte der Orts-
feuerwehren wählen den Stadtjugend-
feuerwehrwart und den 1. und 2. Stellver-
treter.
(5) Die Jugendfeuerwehren sollten ihre
Arbeit in einer internen Dienstordnung
regeln, die von den Ortswehrleitern zu
bestätigen sind.

§§ 2299 AAlltteerrss-- uunndd EEhhrreennaabbtteeiilluunngg
(1) In jeder Ortsfeuerwehr kann bei Be-
darf eine Alters- und Ehrenabteilung ge-
bildet werden. In diese Abteilung wird bei
Überlassung der Uniform übernommen,
wer
- 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst ge-

leistet hat,
- das 65. Lebensjahr vollendet hat,
- dauernd dienstuntauglich ist
- nach Antrag der Wehrleitung zum Über-

gang in die Alters- und Ehrenabteilung
keine gegenteilige Erklärung abgibt.

(2)Eine Alters- und Ehrenabteilung kann
aus ihrer Mitte einen Vertreter wählen.
(3) Die Alters- und Ehrenabteilung sollte
ihre Tätigkeit in einer internen Dienstord-
nung regeln, die von den Ortswehrleitern
zu bestätigen sind.

§§ 3300 SScchhlluussssbbeessttiimmmmuunnggeenn
Das Amt Feuerwehr ist ermächtigt, Ar-
beitsanweisungen bzw. Ordnungen zur
Durchführung dieser Satzung zu erlas-
sen.

§§ 3311 IInn--KKrraafftt--TTrreetteenn ddeerr SSaattzzuunngg
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öf-
fentlichen Bekanntmachung in Kraft.
Gleichzeitig treten die Satzung der Ge-
meindefeuerwehr der Stadt Chemnitz
vom 15.10.1997 und die 1. Änderung vom
15.11.2000 außer Kraft.

Chemnitz, den 28.09.2006
Barbara Ludwig
Oberbürgermeisterin
(Dienstsiegel)
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VVeerrgg.. NNrr.. 6677//0066//008800
a) Name der Vergabestelle (Auftraggeber):

Stadt Chemnitz, Grünflächenamt, Annaber-
ger Straße 89-93, 09120, Chemnitz Tel.-Nr.:
(0371) 488-7504, Fax: 488-6798, Email:
gruenflaechenamt@stadt-chemnitz.de ; 
Zusätzliche Angaben:  67/06/080

b) Vergabeverfahren: Bauauftrag - Öffentliche
Ausschreibung

c) Art des Auftrages, der Gegenstand der Aus-
schreibung ist: Wasserbau-/ Landschafts-
bauarbeiten

d) Ort der Ausführung: Stadt Chemnitz, Stadt-
teil Schloß-Chemnitz, Schönherrteich,09113
Chemnitz

e) Art und Umfang der Leistungen:
- 280 m2 Baustraße herstellen
- 260 m3 Bodenaushub BK 3-5
- 1000 m Leitungsgrabenverbau
- 150 m  Leitungsneubau PEHD DN 80 zum
und im Teich
- 160 m  Leitungsneubau Ablaufleitung DN
250 zur Chemnitz
- 8 m  Brunnenbohrung DN 700
- 1 Stck Brunnenstube einschl. Pumpe,
Steuerung und Einbauten
- 30 m  geschlossener Rohrvortrieb und Ein-
bauten
- 20 m2 Stahlbetonarbeiten
- 50 m2 Mauerwerksverputz 
- 20 m2 Mauerumbau aus Naturstein
- 100 m  Geländer auf Mauer herstellen
- 800 m3 Teichentschlammung
- 900 m2 Rasenfläche
Fertigstellungspflege bis 30.10.2007, Zu-
schlagskriterien: Sollten sich die angebote-
nen Leistungen nach Art und Umfang nicht
unterscheiden, wird das einzige Zuschlags-
kriterium der Preis sein.

f) Aufteilung in mehrere Lose: nein; Zusätzli-
che Angaben: Einreichung der Angebote
möglich für: ein Los. Vergabe der Lose an
verschiedene Bieter: nein

g) Entscheidung über Planungsleistungen:
nein

h) Ausführungsfrist für den Gesamtauftrag:
/67 / 06 / 080: Beginn: 01.03.2007, Ende:
30.10.2007; Zusätzliche Angaben: Einzelfri-
sten: Beginn 01.03.2007, Ende Bau- und Ra-
senarbeiten 20.07.2007, Ende Pflege
30.10.2007

i) Rechtsform von Bietergemeinschaften: Ver-
gabeunterlagen sind bei folgender Anschrift
erhältlich: Stadt Chemnitz, Amt für Bauko-
ordination, Submissionsstelle, Frau Hart-
mann, Annaberger Straße 89-93, 09120
Chemnitz Tel.-Nr.:(0371) 488-6067, Fax:
488-6096, Anforderung der Verdingungs-
unterlagen: Bis: 19.10.2006, Digital einseh-
bar: nein

j) Einsendung der Teilnahmeanträge bis: Ver-
vielfältigungskosten Gesamtmaßnahme:
/67 / 06 / 080: 50,00 EUR; Zahlungsweise:
Einzahlungsbeleg, Zahlungseinzelheiten:
Bargeldzahlung bei Abholung ist möglich.
Der Versand erfolgt nach Vorlage der Kopie
des Einzahlungsbeleges (keine Schecks).
Verspätet eingehende Anforderungen wer-
den nicht berücksichtigt. Anforderung
bis:19.10.2006, Abholung / Versand ab:
26.10.2006, Anschrift: Stadt Chemnitz, Amt
für Baukoordination, Submissionsstelle,
Annaberger Str. 89-93, 09120 Chemnitz, Öff-
nungszeiten: Mo - Mi 8.30 - 12.00 Uhr, Do
8.30 - 12.00 Uhr und 14.00 -18.00 Uhr. An-
forderung der Ausschreibung auf Diskette,
Datenart 83 nach GAEB ist möglich.Zah-
lungsempfänger: Stadt Chemnitz, Stadt-
kasse, Kreditinstitut: Sparkasse Chemnitz
Kontonummer: 3501007506, Bankleitzahl:
87050000,Verwendungszweck: 21.50130.1,
67-06-080

k) Einsendung der Teilnahmeanträge an: Ein-
reichungsfrist: 14.11.2006, 11:00 Uhr

l) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein
müssen:Anschrift, an die die Angebote
schriftlich zu richten sind: Deutsch. Stadt
Chemnitz, Amt für Baukoordination, Sub-
missionsstelle, Frau Hartmann, Annaberger
Straße 89-93, 09120 Chemnitz Tel.-Nr.:
(0371) 488-6067, Fax: 488-6096

m) Absendung der Aufforderung zur Angebots
abgabe bis:

n) Sicherheitsleistung: Bieter und ihre Bevoll-
mächtigten

o) Zahlungsbedingungen: Ort der Eröffnung

der Angebote: Stadt Chemnitz - Submissi-
onsstelle - 09120 Chemnitz, Annaberger Str.
89-93-Zimmer 016. Datum und Uhrzeit der
Eröffnung der Angebote: Bei Gesamtver-
gabe Los /67 / 06 / 080: 14.11.2006 11:00;

p) Geforderte Eignungsnachweise: keine
q) gemäß Verdingungsunterlagen
r) Sonstige Angaben: Gesamtschuldnerisch

haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
s)  Zum Nachweis seiner Fachkunde, Leistungs-

fähigkeit und Zuverlässigkeit hat der Bieter
Angaben zu machen gemäß § 8 Nr.3 Buch-
staben a - f VOB/A, Nachweis der Mitglied-
schaft, Berufsgenossenschaft und Eintra-
gung HWK oder IHK, Auszug aus dem
Gewerbezentralregister (nicht älter als 3
Monate).

t)  30.12.2006
u) Änderungsvorschläge oder Nebenange-

bote: zulässig
v)  Allg. Fach- / Rechtsaufsicht: Regierungsprä-

sidium Chemnitz,Altchemnitzer Straße 41,
09120 Chemnitz, fachliche Auskunft erteilt:
Frau Schwarz, Telefon: 0371/4887504,
Stadt Chemnitz, Grünflächenamt, Annaber-
ger Str. 89, 09120 Chemnitz (Technisches
Rathaus), Fax: 0371/4886798

VVeerrgg.. NNrr.. 6655//0066//113344
a) Name der Vergabestelle (Auftraggeber):

Stadt Chemnitz, Hochbauamt, Annaberger
Str. 89, 09120 Chemnitz, Tel.-Nr.: (0371) 488
6501, Fax: 488 6591, Email: hochbau-
amt@stadt-chemnitz.de

b) Vergabeverfahren: Bauauftrag - Öffentliche
Ausschreibung

c) Art des Auftrages, der Gegenstand der Aus-
schreibung ist: Grundschule Reichenhain,
Teilsanierung 2, Mittelbau und Westflügel

d) Ort der Ausführung: Chemnitz, Genossen-
schaftsweg 2, 09125 Chemnitz, Sonstige An-
gaben zum Ort der Ausführung: Vergabe-
Nr.: 65/06/134

e) Art und Umfang der Leistungen:
Los 3 - Tischlerarbeiten:
-  6 St. Kellerfenster, Kunststoff
- 37 m   Fensterbank, Holzwerkstoff, kunst-
stoffbeschichtet
-  3 St. Klassenzimmertür mit Zarge, Holz-
werkstoff
- 25 m2  Wandvertäfelung (Holzverkleidung)
mit Garderobenhaken
Los 4 - Maler- und Bodenbelagarbeiten:
- 165 m2 Linoleumbelag
- 780 m2 Beschichtung Innenwandfläche
- 470 m2 Beschichtung Deckenfläche
- 160 m2 Wandsockelanstrich, Höhe 1,50 m,
scheuerbeständig
-  70 m2 staubarmes Reinigen Oberfläche
Innenstützen, Naturwerkstein
Zuschlagskriterien: Sollten sich die ange-
botenen Leistungen nach Art und Umfang
nicht unterscheiden,wird das einzige Zu-
schlagskriterium der Preis sein.

f) Aufteilung in mehrere Lose: ja, Einreichung
der Angebote möglich für: mehrere Lose
Vergabe der Lose an verschiedene Bieter: ja

g) Entscheidung über Planungsleistungen: nein

h) Ausführungsfrist: Ausführungsfristen bei
losweise Vergabe: 3/65/06/134: Beginn:
14. KW 2007, Ende: 15. KW 2007;
4/65/06/134: Beginn: 12. KW 2007, Ende:
21. KW 2007;

i) Verdingungsunterlagen: Vergabeunterla-
gen sind bei folgender Anschrift erhältlich:
Stadt Chemnitz, Amt für Baukoordination,
Submissionsstelle, Frau Beck, Annaberger
Str. 89, 09120 Chemnitz Tel.-Nr.: (0371) 488
6068, Fax: 488 6096, Email: submissions-
stelle@stadt-chemnitz.de, Anforderung der
Verdingungsunterlagen: Bis: 19.10.2006, 
Digital einsehbar: nein

j) Entgelt für Verdingungsunterlagen: Verviel-
fältigungskosten je Los: 3/65/06/134: 7,00
EUR; 4/65/06/134: 7,00 EUR; Zahlungs-
weise: Einzahlungsbeleg Zahlungseinzel-
heiten: Bargeldzahlung bei Abholung mög-
lich. Der Versand erfolgt nach Vorlage der
Kopie des Zahlungsbeleges (keine
Schecks). Verspätet eingehende Anforde-
rungen werden nicht berücksichtigt. 
Abholung/Versand ab: 26.10.2006, 
Anschrift: Stadt Chemnitz, Amt für Bauko-
ordination - Submissionsstelle, Annaberger
Str. 89, 09120 Chemnitz, Öffnungszeiten:
Mo-Mi 8.30-12.00 Uhr, Do 8.30-12.00 Uhr

und 14.00-18.00 Uhr. Die Anforderung der
Ausschreibung auf Diskette, Datenart 83
nach GAEB ist möglich. Das eingezahlte Ent-
gelt wird nicht erstattet. Zahlungsempfän-
ger: Stadt Chemnitz, Stadtkasse, Kreditin-
stitut: Sparkasse Chemnitz, Kontonummer:
3501007506, Bankleitzahl: 87050000, 
Verwendungszweck: 21.50130.1 
Verg.-Nr. 65/06/134 und Los Nr.

k) Einreichungsfrist: 16.11.2006
l) Anschrift, an die die Angebote schriftlich zu

richten sind: Stadt Chemnitz, Amt für Bau-
koordination, Submissionsstelle, Zimmer
018, Frau Beck, Annaberger Str. 89, 
09120 Chemnitz, Tel.: (0371) 488 6068, 
Fax: 488 6096, Email:
submissionsstelle@stadt-chemnitz.de

m) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein
müssen: Deutsch

n) Zur Angebotseröffnung zugelassene Perso-
nen: Bieter und ihre Bevollmächtigten

o) Angebotseröffnung: Ort der Eröffnung der
Angebote: Stadt Chemnitz, Amt für Bauko-
ordination, Submissionsstelle, Zimmer 016
Datum und Uhrzeit der Eröffnung der Ange-
bote: Los 3/65/06/134: 16.11.2006 11.00
Uhr;Los 4/65/06/134: 16.11.2006 11.30 Uhr;

p) Sicherheitsleistung: 3 % Mängelansprüche-
bürgschaft

q) Zahlungsbedingungen: gemäß Verdin-
gungsunterlagen

r) Rechtsform von Bietergemeinschaften: Ge-
samtschuldnerisch haftend mit bevollmäch-
tigtem Vertreter

s) Geforderte Eignungsnachweise: Zum Nach-
weis seiner Fachkunde, Leistungsfähigkeit
und Zuverlässigkeit hat der Bieter Angaben
zu machen gemäß VOB/A § 8 Nr.3 Abs. 1
Buchstaben a-f, Nachweis der Mitglied-
schaft Berufsgenossenschaft und Eintra-
gung HWK oder IHK, Auszug aus dem Ge-
werbezentralregister (nicht älter als 3
Monate)

t) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist:
19.12.2006

u) Änderungsvorschläge oder Nebenange-
bote: zulässig

v) Sonstige Angaben: Allg. Fach-/ Rechtsauf-
sicht: Regierungspräsidium Chemnitz, Alt-
chemnitzer Str. 41, 09120 Chemnitz Tel.:
(0371) 5320, Fax: 5321 303.
Auskünfte erteilt: Frau Kovács, Stadt Chem-
nitz, Hochbauamt, Annaberger Str. 89,
09120 Chemnitz (Technisches Rathaus),
Tel.: 0371/488 76 00, Fax: 0371/488 6591

VVeerrgg.. NNrr.. 6655//0066//115511
a) Name der Vergabestelle (Auftraggeber):

Stadt Chemnitz, Hochbauamt, Annaberger
Str. 89, 09120 Chemnitz,
Tel. : (0371) 488 6501, Fax: 488 6591, Email: 
hochbauamt@stadt-chemnitz.de

b) Vergabeverfahren: Bauauftrag - Öffentliche
Ausschreibung

c) Art des Auftrages, der Gegenstand der Aus-
schreibung ist:Kunstsammlungen Chemnitz

d) Ort der Ausführung: Chemnitz, Theaterplatz
1, 09111 Chemnitz, Sonstige Angaben zum
Ort der Ausführung:Vergabe-Nr.: 65/06/151

e) Art und Umfang der Leistungen:
Los 16: Malerarbeiten
- 550 m2 Beschichtung Wände Dispersion/
Silikat
- 250 m2 Beschichtung Decken
- 300 m2 Beschichtung Türen
- 100 m2 Beschichtung Fenster
Los 17: Tischlerarbeiten Einbauten
-  20 m2 Wandbekleidungen
-  27 m2 Einbaumöbel und -regale
- 4 lfd.m. Verkaufstresen
-  11 m2 gepolsterte Sitzelemente
Ausstattungselemente für Teeküchen:
Spüle, Spülmaschine, Kühlschränke, Es-
pressomaschine, Mikrowelle 
Los 18: Baureinigung
- 300 m2 Grundreinigung Versiegelung Na-
tursteinböden
- 270 m2 Reinigen Holzoberflächen
-  70 m2 Ganzglasfassaden reinigen
Los 19: Schlosserarbeiten
- 2 Stück Umbau Gitterrost
-  10 m  Linienentwässerung Rinnenkörper
- 1 Stück Abdeckrahmen Rampe
Zuschlagskriterien: Sollten sich die ange-
botenen Leistungen nach Art und Umfang
nicht unterscheiden, wird das einzige Zu-
schlagskriterium der Preis sein.

f) Aufteilung in mehrere Lose: ja. Einreichung

der Angebote möglich für: mehrere Lose
Vergabe der Lose an verschiedene Bieter: ja

g) Entscheidung über Planungsleistungen: nein

h) Ausführungsfrist: Ausführungsfristen bei
losweise Vergabe: 16/65/06/151: 
Beginn: 06.KW 2007, Ende: 08.KW 2007;
17/65/06/151: 
Beginn: 02.KW 2007, Ende: 08.KW 2007;
18/65/06/151: 
Beginn: 08.KW 2007, Ende: 08.KW 2007;
19/65/06/151: 
Beginn: 02.KW 2007, Ende: 06.KW 2007;

i) Verdingungsunterlagen: Vergabeunterla-
gen sind bei folgender Anschrift erhältlich:
Stadt, Chemnitz, Amt für Baukoordination,
Submissionsstelle, Annaberger Str. 89,
09120 Chemnitz Tel.-Nr.: (0371) 488 6068,
Fax: 488 6096, Email: submissionsstelle@
stadt-chemnitz.de, Anforderung der Verdin-
gungsunterlagen: Bis: 19.10.2006, Digital
einsehbar: nein

j) Entgelt für Verdingungsunterlagen:
Vervielfältigungskosten je Los:
16/65/06/151:  7,00 EUR;
17/65/06/151: 18,00 EUR;
18/65/06/151:  7,00 EUR;
19/65/06/151:  8,00 EUR;
Zahlungsweise: Einzahlungsbeleg, Zah-
lungseinzelheiten: Bargeldzahlung bei Ab-
holung möglich. Der Versand erfolgt nach
Vorlage der Kopie des Zahlungsbeleges
(keine Schecks). Verspätet eingehende An-
forderungen werden nicht berücksichtigt.
Abholung/Versand ab: 26.10.2006, 
Anschrift: Stadt Chemnitz, Amt für Bauko-
ordination, Submissionsstelle, Annaberger
Str. 89, 09120 Chemnitz, Öffnungszeiten:
Mo-Mi 8.30-12.00 Uhr, Do 8.30-12.00 Uhr
und 14.00-18.00 Uhr. Die Anforderung der
Ausschreibung auf Diskette, Datenart 83
nach GAEB ist möglich. Das eingezahlte Ent-
gelt wird nicht erstattet. Zahlungsempfän-
ger: Stadt Chemnitz, Stadtkasse, Kreditin-
stitut: Sparkasse Chemnitz, Kontonummer:
3501007506, Bankleitzahl: 87050000, 
Verwendungszweck: 21.50130.1 
Verg.-Nr. 65/06/151 und Los Nr.

k) Einreichungsfrist: 15.11.2006
l) Anschrift, an die die Angebote schriftlich zu

richten sind: Stadt Chemnitz, Amt für Bau-
koordination, Submissionsstelle,Zimmer
018, Annaberger Str. 89, 09120 Chemnitz
Tel.-Nr.: (0371) 488 6068, Fax: 488 6096,
Email: submissionsstelle@stadt-chemnitz.de

m) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein
müssen: Deutsch

n) Zur Angebotseröffnung zugelassene Perso-
nen: Bieter und ihre Bevollmächtigten

o) Angebotseröffnung: Ort der Eröffnung der
Angebote: Stadt Chemnitz, Amt für Bauko-
ordination, Submissionsstelle, Zi. 016, Da-
tum und Uhrzeit der Eröffnung der Angebote:

Los 16/65/06/151: 15.11.2006 11.00 Uhr;
Los 17/65/06/151: 15.11.2006 11.30 Uhr;
Los 18/65/06/151: 15.11.2006 13.30 Uhr;
Los 19/65/06/151: 15.11.2006 14.00 Uhr;

p) Sicherheitsleistung: 3 % Mängelansprüche-
bürgschaft, außer Los 18

q) Zahlungsbedingungen: gemäß Verdin-
gungsunterlagen

r) Rechtsform von Bietergemeinschaften: Ge-
samtschuldnerisch haftend mit bevollmäch-
tigtem Vertreter

s) Geforderte Eignungsnachweise: Zum Nach-
weis seiner Fachkunde, Leistungsfähigkeit
und Zuverlässigkeit hat der Bieter Angaben
zu machen gemäß VOB/A § 8 Nr.3 Abs. 1
Buchstaben a-f, Nachweis der Mitglied-
schaft Berufsgenossenschaft und Eintra-
gung HWK oder IHK, Auszug aus dem Ge-
werbezentralregister (nicht älter als 3
Monate), Haftpflichtversicherungsschein

t) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist:
18.12.2006

u) Änderungsvorschläge oder Nebenange-
bote: zulässig

v) Sonstige Angaben: Allg. Fach-/ Rechtsauf-
sicht: Regierungspräsidium Chemnitz, Alt-
chemnitzer Str. 41, 09120 Chemnitz Tel.-Nr.:
(0371) 5320, Fax: 5321 303, Auskünfte er-
teilt: Frau Reichelt-Georgi,Stadt Chemnitz,
Hochbauamt, Annaberger Str. 89, 09120
Chemnitz (Technisches Rathaus), Telefon:
0371/488 76 03,  Fax: 0371/488 6591

Öffentliche Ausschreibungen

1. Gemäß § 14 Abs. 1 dieser Satzung wer-
den folgende monatliche pauschale
Aufwandsentschädigungen festgelegt:
a) Wehrleiter einer freiwilligen Feuer-
wehr (Ortswehrleiter) 36,00 Euro
b) 1. und 2. Stellvertreter 
des Ortswehrleiters je 18,00 Euro
c) Gerätewart 18,00 Euro
d) Jugendfeuerwehrwart 12,00 Euro
e) Schriftführer 5,00 Euro
f) Kassenwart 5,00 Euro
g) Stadtjugendfeuer-
wehrwart 18,00 Euro
h) Stellvertretender Stadt-
jugendfeuerwehrwart 12,00 Euro

2. Gemäß § 14 Abs. 1 dieser Satzung
werden bei Einsätzen folgende Pau-
schalsätze angewendet:
a) Einsätze, die außerhalb der Arbeits-
zeit liegen und über eine Stunde Ein-
satzdauer umfassen, werden mit 3,00
Euro pro Stunde und Angehörigen der
freiwilligen Feuerwehr entschädigt (je
begonnene Viertelstunde = 0,75 Euro).
b) Werden in besonderen Lagen frei-
willige Feuerwehren zur Besetzung der
Berufsfeuerwehr oder des eigenen
Gerätehauses herangezogen, so be-
trägt die Entschädigung für diese Be-
reitschaftszeit 1,50 Euro pro Stunde
und Angehörigen (je begonnene halbe
Stunde = 0,75 Euro).
c) Bei einer Einsatzzeit über drei Stun-
den steht jedem Angehörigen der frei-
willigen Feuerwehr ein Kostensatz für
Verpflegung in Höhe von 4,00 Euro zu.
Übersteigt die Einsatzdauer acht Stun-
den, kann der Kostensatz von 8,00
Euro pro Angehörigen der freiwilligen
Feuerwehr angewandt werden. 
(Wird durch Dritte für eine ausrei-
chende Verpflegung gesorgt, entfällt
dieser Punkt c.)
d) Bei Einsätzen der freiwilligen Feuer-
wehr in der Nacht vor Werktagen, in
der Zeit von 00:00 Uhr bis 06:00 Uhr
und einer Einsatzdauer von mehr als
einer Stunde können diese Angehöri-
gen der freiwilligen Feuerwehr, wenn
daraus eine unzumutbare Härte ent-
steht, die im Einsatz befindliche Zeit
als Ruhezeit nachholen. Diese Zeit des
Arbeitsausfalles wird wie aktive Ein-
satzzeit bewertet und Kostenersatz ge-
leistet.
3. Ausbilder gemäß § 14 Abs. 4 dieser
Satzung erhalten für jede geleistete
Ausbildungsstunde 8,00 Euro. Hilfs-
ausbilder erhalten 4,00 Euro.
4. Zur Anerkennung langjähriger akti-
ver Diensterfüllung in der freiwilligen
Feuerwehr werden folgende Einmal-
zahlungen gewährt:
a) für 10 Jahre aktiven Dienst 100,00 Euro
b) für 25 Jahre aktiven Dienst 200,00
Euro
c) für 40 Jahre aktiven Dienst300,00 Euro
5. Die pauschale Entschädigung für
den allgemeinen Mehraufwand eines
aktiven freiwilligen Feuerwehran-
gehörigen beträgt 60,00 Euro pro Jahr
(je vollendetes Vierteljahr 15,00 Euro).

Satzung der
Städtischen
Feuerwehr
Chemnitz 
Anlage 1

Entschädigungsrichtlinie


